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Bereit zum großen Fest
Alles über die 1050-Jahr-Feier und das Harzfest – Seiten 7 bis 11
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Stadt setzt auf digital

ILSEGEPLÄTSCHER

Ein letztes Mal werden Sie
heute amtliche Mitteilungen
der Stadt Osterwieck in der
Ilsezeitung lesen. Der Stadt-
rat hat auf seiner letzten Sit-
zung dieser Wahlperiode
eine Änderung der Hauptsat-
zung beschlossen, amtliche
Bekanntmachungen künftig
digital auf der Homepage der
Stadt zu veröffentlichen.
Hier werden auch Sitzungs-
termine von Räten und Aus-
schüssen angekündigt. Wer
also informiert bleiben
möchte, braucht Internet,
kann sich dabei auch für
einen Mail-Newsletter an-
melden. Auch die Mittei-
lungskästen in den Orten
werden nicht mehr wie ge-
wohnt bestückt. Für wirklich
rechtssichere Informationen
ist nur noch der Bekanntma-
chungskasten vor dem Rat-
haus in Osterwieck maßge-
bend. Mario Heinicke

Welche Projekte Leader fördert

Stadt Osterwieck. Am Ver-
sammlungsort, der Grund-
schule in Wegeleben, fand
zunächst eine öffentliche
Projektwerkstatt statt, in der
die zum letzten Stichtag 1.
April eingereichten Wettbe-
werbsbeiträge von den Pro-
jektverantwortlichen vorge-
stellt wurden.
Die Mitglieder hatten so die
Möglichkeit, die Menschen
hinter den Projekten persön-
lich kennenzulernen, mit ih-
nen ins Gespräch zu kom-
men und Fragen zu den Pro-
jekten zu stellen.
Klaus Bogoslaw freute sich
als LAG-Vorsitzender über
die bunte Vielfalt der Projek-
te und die Vielzahl der Initia-
tiven, die hinter den Projek-
ten stehen.
Das Fördergebiet der Lokalen
Aktionsgruppe Rund um den
Huy umfasst im Wesentli-
chen den Altkreis Halber-
stadt. Insgesamt sind seit Be-
ginn der Förderperiode in-
nerhalb des ersten Halbjah-
res 25 Projekte mit einem
Fördervolumen von 2,2 Mil-
lionen Euro auf den Weg ge-
bracht worden.
Insgesamt vier Freibadverei-
ne, fünf Kirchengemeinden,
drei Sportvereine, drei Hei-
mat- und Kulturvereine so-
wie drei Projekte aus dem so-
zialen Bereich, drei touristi-
sche Maßnahmen und zwei
Verkehrsinfrastrukturpro-
jekte belegten nach denWor-
ten von Bogoslaw einmal
mehr eindrucksvoll die Tat-
kraft der Menschen in der
Region und das bunte Spek-

Die ersten 25 Vorhaben, davon zehn im Raum Osterwieck, sind auf den Weg gebracht

trum an Ideen, die dazu bei-
tragen würden, dass die Re-
gion so lebenswert sei.
Zehn Projekte kommen aus
dem Gebiet der Stadt Oster-
wieck:
• Erneuerung und Änderung
der Zuwegung am Pfarrhaus
Stötterlingen und Erneue-
rung von Fenstern im Erdge-
schoss.
• Erhalt und Wiedernutzung
des Einzeldenkmals Herren-
haus im Amt Lüttgenrode zu
Ferienwohnungen.
• Kirche Schauen: barrierear-
me Neugestaltung, Sanie-
rung und Vergrößerung der
Fläche unter der Empore.
• Freibad Zilly: Sanierung
Fenster, Türen und Sanitär-
anlagen.
• Sanierung und bauliche
Verbesserung des Dorfge-
meinschaftshauses Dardes-
heim (ehemaliges Rathaus).
• Umnutzung des ehemali-

genWirtschaftsgebäudes der
Klosterkirche Stötterlingen-
burg in Lüttgenrode zu Fe-
rienwohnungen.
• Platzgestaltung am Haus-
arztzentrum Osterwieck.
• Kirche Dardesheim: Moder-
nisierung des Gemeinde-
raums (Winterkirche) zum
Ort multikultureller Begeg-
nung.
• Freibad Hessen: Sanierung
des Schwimmbeckens, des
Kinderbeckens und des
Schwallwasserbeckens.
• Sanierung der historischen
Dorfkirche St. Johannis zu
Veltheim: Dach, Fenster, Fas-
sade.
Allein für diese zehn Vorha-
ben hat die LAG europäische
Fördermittel in Höhe von
rund einer Million Euro aus
ihrem Budget reserviert. Da-
mit leistet die Europäische
Union hier auch in der neuen
Förderperiode mit Hilfe von

Leader einen wertvollen Bei-
trag zur Entwicklung des
ländlichen Raums, wovon di-
rekt zu Beginn sieben der 14
Ortsteile der Stadt Oster-
wieck profitieren.
LAG-Manager Michael
Schmidt betonte, es sei be-
sonders erfreulich, dass es in
der Region Rund umdenHuy
– wie auch in der vergange-
nen Förderperiode – nach
wie vor zahlreiche Vereine
und Privatpersonen gebe, die
sich mit viel Engagement
und eigenen Projektideen für
die Entwicklung ihres Dorfes
und damit der gesamten Re-
gion einsetzen.
Bis zum 1. Oktober 2024 kön-
nen neue Projektsteckbriefe
für die nächste Wettbe-
werbsrunde eingereicht wer-
den.
Weitere Informationen unter
www.rund-um-den-huy.de.

pm/mh

Bereits zum zweiten Mal in
diesem Frühjahr trafen sich
die Mitglieder der Lokalen
Leader-Aktionsgruppe Rund
um den Huy (LAG), um wei-
tere zehn Projekte zur För-
derung auszuwählen.

In der Dardesheimer Stephanikirche ist eines von zehn Projekten beheimatet, die in der Stadt Osterwieck
eine Leader-Förderung erhalten sollen. Foto: Brockenballon/Winfried Borchert
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Osterode freut sich über vier Jungstörche

Osterode. „Ich bin von drei
Jungstörchen ausgegangen“,
informierte Storchenfreund
Ralf Isensee aus Hedeper, der
das Geschehen im Nest in
Osterode beobachtete. Auch
andere Interessierte erblick-
ten vor der Beringung durch
den Weißstorchbeauftragten
Georg Fiedler aus Rohrsheim
nur drei junge Adebare.
Den Hubwagen stellte Mar-
kus Fredersdorf aus Horn-
burg unentgeltlich zur Verfü-
gung. „Das ist selbstver-
ständlich“, erklärte er.
Dann kam Spannung auf, als
er und Fiedler mit den Jung-
störchen wieder den Erdbo-
den erreichten. Überrascht
und erstaunt über die Anzahl
äußerten sich auch Hartmut
Habermann und Armin
Kamrath.
Nur wenige Schritte von der
Nisthilfe entfernt wohnt Ed-
gar Löhr. Er sieht täglich oft
zum Nest hinauf und klärte
auf: „Zuerst bin ich etwas un-
sicher gewesen. Dann habe
ichwiederholt vier Junge ge-
sehen.“
Ursprünglich sind es sogar
fünf Jungvögel gewesen,
aber ein Jungstorch wurde
nach unten geworfen.

Weißstorchbeauftragter Georg Fiedler beringt den Adebar-Nachwuchs

Von Schaulustigen umringt,
bekamen die jungen Weiß-
störche ihre „Ausweise“, ihre
Ringe mit den Nummern
X63DO, X63B1, X63X2 und
X63E3.
Während der Beringung be-
kamGeorg Fiedler Unterstüt-
zung von Hartmut Haber-
mann und Jutta Dewitz. Kin-
der und Erwachsene beob-
achteten, dass der vierte
Jungstorch viel kleiner ist
und wohl deshalb nicht oder
selten gesehen werden
konnte. „Wenn das Nah-
rungsangebot bleibt, überlebt
er“, schätzte Fiedler ein.
Der Storchenmann aus Oste-
rode wurde 2018 in Einbeck-

Sülbeck geboren, er ist be-
reits das dritte Jahr in Oste-
rode am Fallstein.
Nach der Beringung wurden
in Nestnähe, dicht am sa-
nierten Trafohäuschen (Eu-
lenturm), in harmonischer
Runde Gespräche geführt.
Hartmut Habermann berich-
tete: „Wir haben vor einigen

Viele Besucher aus mehre-
ren Orten kamen, als imFall-
steindorf Osterode die Berin-
gung von vier Jungstörchen
erfolgte.

Tagen die Storchenfreunde
Osterode gegründet. Es sind
acht Personen. Diese Gruppe
kümmert sich um Angele-
genheiten, die unsere Stör-
che und das Nest betreffen.“
Ralf Isensee informierte
unterdessen über die Anzahl
der Jungstörche in Nestern
umliegender Orte: Achim

drei, Börßum drei, Gielde
zwei, Hedeper, Hornburg und
Schladen je drei, Seinstedt
vermutlich zwei, Timmern
zwei und Werlaburgdorf drei
junge Weißstörche.
Nun wird abgewartet, ob sich
alle jungen Glücksbringer
gut entwickeln.

Bernd-Uwe Meyer

Hartmut Habermann (l.) und Jutta Dewitz halfen dem Weißstorchbeauftragten Georg Fiedler (2.v.l.) bei der
Beringung der vier Jungtiere. Fotos (2): Bernd-Uwe Meyer

Einige Tage vor der Beringung wa-
ren der männliche Storch und nur
drei Jungstörche erkennbar.

…machen Sie Urlaub vom Alltag

Rössingstraße 7 · 38835 Osterwieck
Tel.: 039421 - 2 94 21
Mobil: 0174 - 9 04 91 38

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag: Ruhetag

Dienstag: 9.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch: 9.00 – 20.00 Uhr

Donnerstag: 9.00 – 18.00 Uhr
Freitag: 9.00 – 18.00 Uhr

Haarstudio Ulrike

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

✓ Hochsteckfrisuren
✓ Damen-, Herren- 
 & Kinderfrisuren
✓ Gutscheine
✓ Shop
✓ Typberatung
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Berßeler feiern Schützenfest
Berßel. Schützenfest wird in
Berßel am zweiten Juli-Wo-
chenende gefeiert. Wobei die
gastgebende Schützenge-
sellschaft Berßel 1856 darauf
aufmerksammacht, dass der
Eintritt an allen drei Festta-
gen frei ist. Zum Auftakt am
Freitag, 12. Juli, steht in der
Mehrzweckhalle eine Party
mit der Discothek Auerswald
an. Einlass ist ab 20 Uhr, Be-
ginn um 21 Uhr
Beim zweiten Festtag am
Sonnabend, 13. Juli, stehen
wieder die Kinder und Ju-
gendlichen im Mittelpunkt.
Um 11 Uhr startet ein Umzug,
bei dem die Kindermajestät
des Vorjahres abgeholt wird.
Von 12 bis 16 Uhr findet auf
dem Festgelände der Mehr-
zweckhalle ein Kinderfest
statt. Die Organisatoren ver-
sprechen Spiel und Spaß für

Drei Tage für Jung und Alt vom 12. bis 14. Juli bei freiem Eintritt

Jung und Alt. Mit dabei sind
auch die Feuerwehr und die
Bogenschützen des Vereins.
Ab 13.30 Uhr werden Kaffee
und Kuchen angeboten. Von
12 bis 13 Uhr treten Kinder
und Jugendliche zum neuen
Königs- bzw. Jugendpokal-
schießen an. Außerdem ist
von 13 bis 16 Uhr Preisschie-
ßen und gegen 15.15 Uhr
Tombolaauslosung.
Um 16 Uhr werden die Nach-
wuchswettbewerbe ausge-
wertet sein und der Kinder-
schützenkönig sowie Gewin-
ner des Jugendpokals pro-
klamiert. Im Umzug wird die
neueKindermajestät ab 16.30
Uhr nach Hause gebracht,
musikalisch begleitet vom
Fallstein-Orchester Rhoden.
Der Samstagabend gehört
einer Tanzveranstaltung. Ab
20 Uhr spielt die Gruppe „In-

tensiv“ aus Eisleben.
Am Sonntag, 14. Juli, sam-
meln sich die Teilnehmer
um 8.45 Uhr zum Umzug, be-
gleitet von den Harzer Spiel-
leuten aus Ilsenburg. In der
Festhalle gibt es von 10 bis 14
Uhr das Schützenfrühstück.
Dazu spielen die „MTU Blas-
musikanten“ aus Wegeleben.
Ab 13 Uhr werden auch Kaf-
fee und Kuchen angeboten.
Wer neuer Berßeler Schüt-
zenkönig wird, entscheidet
sich beim Schießen ab 11
bzw. 12.30 Uhr. Gegen 13 Uhr
wird auch dieses Geheimnis
gelüftet sein, wenn die neue
Majestät proklamiert wird.
Ihr zu Ehren findet ab 15.30
Uhr der abschließende Um-
zug des Wochenendes statt,
nochmals begleitet von den
Harzer Spielleuten aus Ilsen-
burg. mh

Im Feld um den Großen Preis der Stadt

Bühne. 2019 zur Deutsch-
land-Tour der Profis war es
das erste Mal, dass Oster-
wiecker daheim große Rad-
sportatmosphäre schnup-
pern durften. Voriges Jahr
dann die Premiere für ein
Rennen mit Start und Ziel in
Bühne – um den Großen
Preis der Stadt Osterwieck.
Die Veranstalter des Harzer
Radsportclubs Wernigerode
und vor allem die Teilneh-
mer aus dem Bundesgebiet
waren derart angetan von
der Strecke undder Begeiste-
rung am Rande, dass das
Rennen dieses Jahr wieder
im Rahmen der Harzer Rad-
sporttage ausgetragen wur-
de. Nun auch mit zwei Teil-
nehmern aus der Stadt.
Mathias Niemeyer und
Christian Rau haben schon
an ungezählten Hobbyren-
nen teilgenommen und da-
bei auch vordere Platzierun-
gen erreicht, Amateurrennen
sind aber eine andere Liga.
Zusammenmit Steven Rinke
aus Drübeck zogen sie eine

Zwei Osterwiecker behaupteten sich im Heimrennen als Hobbyradsportler unter schnellen Lizenzfahrern

Tageslizenz für das Oster-
wiecker Rennen und gingen
zu dritt als Team der Nord-
harzer Radsportgemein-
schaft an den Start.
Niemeyer und Rinke in der
Altersklasse Masters 2 (40-
49 Jahre), Rau in der Masters
3 (50-59 Jahre). Diese Alters-
klassen wurden in einem
Feld zusammen mit dem
Nachwuchs U19 gestartet.
„In Verbindung mit den be-
kannten Namen auf der Star-
terliste und der Tatsache,
dass es sich umein reines Li-
zenzrennen handelt, haben
wir im Vorfeld schon ein ho-
hes sportliches Niveau er-

wartet“, berichtete Mathias
Niemeyer. „So standen der
amtierende deutsche Ama-
teurmeister Oliver Romahn,
Marek Bosniatzki und der in
der Region sehr bekannte Se-
bastian Heinrichs, unter an-
derem ehemaliger Sieger der
Harzrundfahrt, an der Startli-
nie. Uns war klar, dass wir in
dem Rennen keine bestim-
mende Rolle spielen können,
aber wir wollten versuchen,
so gut es geht im Feld mitzu-
halten.“
Der Rundkurs ist mit seinen
zwei Anstiegen in Stötterlin-
gen und hinter Suderode so-
wie dem Kopfsteinpflaster

vor Rimbeck anspruchsvoll
und abwechslungsreich.
„Steven und ich konnten ei-
nigermaßen gut im Feld mit-
arbeiten“, berichtete Nie-
meyer über das Rennen. „Den
Attacken der Mannschafts-
kameraden von den Topfa-
voriten und letztendlich die
entscheidende Flucht der
Ausreißergruppe konnten
wir allerdings nicht parieren,
sind aber mit Platz 12 und 13
in unserer Altersklasse soli-
de im Hauptfeld ins Ziel ge-
fahren und am Ende mit
unserer Leistung auch sehr
zufrieden.“ Wobei das Haupt-
feld über die 73 Kilometer im

Durchschnittstempo 41,3
unterwegs gewesen ist.
„Christian ist mit einigen
weiteren Masters-3-Fahrern
etwas später ins Ziel gekom-
men.“ Er belegte hier Rang 18.
„Es war für uns alle das erste
Mal ein echtes Lizenzren-
nen. Insgesamt hat es uns
riesigen Spaß und um eine
Erfahrung reicher gemacht“,
fasste Mathias Niemeyer das
Erlebnis der Teamkamera-
den zusammen und fügte
hinzu: „Wir hatten ja auch in
Stötterlingen am Geschen-
berg eine Fanbase, die or-
dentlich Stimmung gemacht
hat.“ mh

Wie es sich für Mathias Nie-
meyer aus Osterwieck und
Christian Rau aus Stötterlin-
gen im Feld der „Profis“ an-
fühlte.

Christian Rau führt in seinem Heimatdorf Stötterlingen eine Verfolger-
gruppe an. Fotos (2): Ralf Pätzold

Nach 73 Kilometern im Ziel in Bühne. Auch unterwegs wurden Mathias
Niemeyer (r.) und Steven Rinke von ihrem Fanclub angefeuert.

Am Markt 8    38835 Osterwieck    Tel.: 039421 7970

Geschäftsstelle
Ralf Döppelheuer

Bürozeiten
Mo, Do 9.00 - 12.00 Uhr 15.00 - 18.00 Uhr
Di, Fr 9.00 - 12.00 Uhr Mail: ralf.doeppelheuer@oesa.de
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4,5 % Dividende für Mitglieder beschlossen
Börßum. Aufsichtsrat und
Vorstand freuten sich über
die rege Teilnahme an der
Vertreterversammlung. Auf-
sichtsratsvorsitzender Wil-
fried Reimer begrüßte die
Vertreterinnen und Vertreter
undhieß viele Gäste aus Poli-
tik und Wirtschaft, Vertreter
der benachbarten Banken,
der Verbundpartner sowie
die Mitarbeitenden der Bank
herzlich willkommen.
Der Bericht des Vorstands-
sprechers Christian Müller
beinhaltete Hinweise auf die
fortschreitende Inflation, die
Zinsentwicklung, den Fach-
kräftemangel und die im
Jahresverlauf 2023 wach-
senden Sorgen um die Kon-
junkturentwicklung. An-
schließend ging er auf die
daraus folgenden Auswir-
kungen auf das Mittel-
stands- und Privatkunden-
kreditgeschäft der Bank ein.
Erfreulicherweise konnte er
berichten, dass das Wachs-
tum in diesem Bereich über
dem Planungsansatz der
Bank lag. ImEinlagenbereich
wurden im Frühjahr 2023
wieder Guthabenzinsen ein-
geführt.
Erfreulicherweise konnte er
feststellen, dass sich das Ge-
schäftsmodell derVolksbank
Börßum-Hornburg eG, bei
dem das regionale Kredit-
und Einlagengeschäft im
Mittelpunkt steht, in den di-
versen Krisenzeiten nach
der Finanzmarktkrise 2007
regelmäßig erfolgreich be-
stätigt hat. Dabei hat die kon-
tinuierliche Thesaurierung
von Gewinnen im Laufe der
Jahre eine gutes Eigenkapi-
talpolster entstehen lassen,
das ein zukünftiges und ge-
plantes Wachstum im Kre-
ditgeschäft deutlich unter-
stützt. Diesen zukunftssi-
chernden Weg will die Bank
beibehalten und mit weite-
ren Investitionen in die Digi-
talisierung sowie in die Wei-
terentwicklung ihrer Pro-
dukte und Dienstleistungen
begleiten.
Konkret unterlegt wird das
durch die Eröffnung ihrer „di-
gitalen Filiale“ im Frühjahr
2024, die mit bisher aus den
Filialen bekannten Mitarbei-
ter*innen besetzt wurde. Ziel
ist es, denKund*innenbei er-
weiterten Servicezeiten eine
zentrale Expertise mit hoher

Vertreterversammlung der Volksbank Börßum-Hornburg eG über das Geschäftsjahr 2023

Endbearbeitungsquote über
verschiedene Zugangswege
zu bieten.
Besonders wichtig ist ihm,
dass dabei immer der
Mensch im Mittelpunkt des
Handelns der Bank steht. Da-
für bildet die weiterhin per-
sönliche und vertrauensvol-
le Zusammenarbeit mit Mit-
gliedern und Kunden die
Grundlage für eine erfolgrei-
che Zukunft.
Außerdem wies Christian
Müller darauf hin, dass die
Kinder-, Jugend-, Sport- und
Kulturförderung gerade in
dieser Zeit weit oben auf der
Agenda der gesellschaftli-
chen Verantwortung der
Volksbank steht. Ein Teil des
Mittelaufkommens stammt
aus den Zweckerträgen der
VR-Gewinnspargemein-
schaft. Für das Jahr 2023
konnte die Volksbank nach
dem Motto „Helfen, sparen
und gewinnen“ 44 Förderun-
gen in Höhe von rund 29.000
Euro an Einrichtungen aus
ihrer Region überreichen.
Im zweiten Teil des Vor-
standsberichtes erläuterte
Vorstandsmitglied Martin
Bothe das Ergebnis des Ge-
schäftsjahres 2023, das er-
neut zufriedenstellend ver-
laufen ist. Das bilanzielle
Kreditvolumen ist um 3,7
Prozent auf 133,5 Millionen
Euro angestiegen. Die eige-
nen Wertpapieranlagen mit
43,8 Millionen Euro sind
leicht rückläufig und der Be-
stand an Fondsanlagen wur-
de reduziert. Die außerbilan-
ziellen Kundeneinlagen wie
Wertpapiere, Fonds, Bau-
sparverträge und Lebensver-
sicherungen sind deutlich
um 20,3 Prozent auf über 104
Millionen Euro angestiegen.
Die Bilanzsumme ist um 1,2
Prozent gestiegen und lag
zum Bilanzstichtag bei 215,3

Millionen Euro. Das betreute
Kundengesamtvolumen be-
trägt jetzt 455,6 Millionen
Euro mit einer Steigerung
von 3,0 Prozent zum Vorjahr.
Die Bilanzstruktur sowie die
Eigenkapitalausstattung
sind weiterhin angemessen
und die Vermögenslage ist
geordnet.
Der Zinsüberschuss ist deut-
lich auf 4,477 Millionen Euro
angestiegen; der Provisions-
überschuss ist nur leicht ge-
sunken. Der Verwaltungs-
aufwand ist bedingt durch
die durchgeführten Investi-
tionen angestiegen. Das Be-
triebsergebnis vor Bewer-
tung inHöhevon 1,782Millio-
nen Euro liegt deutlich über
dem Vorjahresergebnis. Das
Ergebnis der normalen Ge-
schäftstätigkeit in Höhe von
1,245 Millionen Euro hat sich
im Vorjahresvergleich ver-
bessert und ist zufriedenstel-
lend. Diese Entwicklung er-
laubt somit sowohl eine wei-
tere Aufstockung der ohne-
hin guten Eigenkapitalaus-
stattung und der Rücklagen
der Bank als auch einen at-
traktiven Dividendenvor-
schlag in Höhe von 4,5 % auf
die Geschäftsguthaben der
Mitglieder.
Martin Bothe dankte den
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern für ihr erneut
außergewöhnliches Engage-
ment und den Aufsichtsrats-
mitgliedern für die konstruk-
tive und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit imGeschäfts-
jahr 2023.
Wilfried Reimer berichtete
über die Tätigkeit des Auf-
sichtsrates und stellte den
Vorschlag zur Verwendung
des Bilanzgewinnes von
322.998,42 Euro dar, der von
der Vertreterversammlung
angenommen wurde.
Vorstand und Aufsichtsrat

wurden nach Anträgen aus
der Versammlung einstim-
mig entlastet.
Wegen Ablaufs der Wahlpe-
riode schieden Steffi Red-
wanz und Constantin Voß
aus dem Aufsichtsrat aus,
ihre Wiederwahl war zuläs-
sig. Der gesamte Aufsichts-
rat stimmte überein, die ge-
meinsame und erfolgreiche
Arbeit fortzuführen. Weitere
Kandidaten wurden aus der
Versammlung nicht be-
nannt. Steffi Redwanz und
Constantin Voß wurden
durch die Vertreterver-

sammlungmit großenMehr-
heiten wiedergewählt. Sie
bedankten sich für das ent-
gegengebrachte Vertrauen
und nahmen die Wahl an.
Abschließend wies Christian
Müller darauf hin, dass 2025
die Wahl zur Vertreterver-
sammlung stattfindet und
stellte die Vertreter des Auf-
sichtsrates sowie des Vor-
standes vor, die imWahlaus-
schuss mitwirken werden.
Durch die Vertreterver-
sammlung wurden die Mit-
gliedervertreter in denWahl-
ausschuss gewählt.

ILSEZEITUNG – NACHRICHTEN

Martin Bothe.Christian Müller. Fotos: Volksbank
Die Mitglieder des Aufsichtsrates um Vorsitzenden Wilfried Reimer (r.).
Wiedergewählt sind Steffi Redwanz (2.v.r.) und Constantin Voß. (3.v.l.).

ANZEIGE
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Was geschieht bei einem
Bußgeldbescheid?

RECHTSTIPP

Eine Geschwindigkeitsüber-
schreitung oder einen Ver-
kehrsunfall wegen Nichtbe-
achtung der Vorfahrt verur-
sacht?
All diese Ereignisse haben
ein Bußgeldverfahren zur
Folge.
Wird eine Ordnungswidrig-
keit vorgeworfen, ermittelt
zunächst die zuständige
Bußgeldstelle den Sachver-
halt.
In jedem Fall muss der Be-
troffene gehört werden, was
durch die Übersendung
eines Anhörungsbogens er-
folgen kann.
Zur Sache muss sich der Be-
troffene nicht äußern. Je-
doch ist die Angabe der Per-
sonalien Pflicht.
Danach kann die Behörde
einen Bußgeldbescheid er-
lassen oder das Verfahren
einstellen.
Ist der Betroffene mit der
Entscheidung nicht einver-
standen, kann er innerhalb
von zwei Wochen Einspruch
einlegen. Eine Begründung
ist nicht erforderlich.
Ist der Einspruch rechtzeitig
erfolgt, prüft die Bußgeldstel-
le, ob der Bescheid aufrecht-
erhalten oder zurückgenom-
men wird.
Nimmt sie den Bescheid
nicht zurück, wird die Akte
an die Staatsanwaltschaft
übersandt und anschließend
dem zuständigen Gericht
vorgelegt.
Das Gericht beraumt einen
Hauptverhandlungstermin
an.
Zu diesem Termin werden
der Betroffene und auch Zeu-
gen geladen.
Dort erhält der Betroffene die
Gelegenheit sich zur Sache
zu äußern.
Sind alle Zeugen gehört, wird
das Gericht den Betroffenen
freisprechen oder verurtei-
len.
GegendasUrteil desGerichts
kann unter bestimmten Vor-
aussetzungen Rechtsbe-
schwerde eingelegt werden.
Im Regelfall ist es ratsam,
einen Rechtsanwalt zu be-
auftragen.

Von
Rechtsanwalt
Maik
Haim
Osterwieck

Bekanntmachung des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt,  
Dezernat 33 – Besondere Verfahrensarten

zur Planfeststellung des Rahmenbetriebsplanes für das Gewinnungsvorhaben „Kiessandtagebau Bühne-Ost“

Gemäß § 5 des Bundesberggesetzes (BBergG), § 1 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) und § 74 Abs. 4 und Abs. 5 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) wird bekanntgegeben:
Der Rahmenbetriebsplan des Herrn Friedrich-Wilhelm Michaelis-Braun (Vorhabenträ-
ger) für das Gewinnungsvorhaben „Kiessandtagebau Bühne-Ost“ von Juli 2004 in der 
Fassung der hierzu eingereichten Nachtragsunterlagen vom 08.06.2007, 23.05.2012, 
14.08.2012, 25.10.2016, 09.02.2017 und 02.03.2017 wird gem. §§ 51 Abs. 1, 52 Abs. 
2a, 57a BBergG i.V.m. § 1 Nr. 1 Buchst. b), Doppelbuchst. aa) und bb) der Verordnung 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben (UVP-V Bergbau) 
planfestgestellt. 

Allgemeinverständliche Beschreibung
Der im Wege der Planfeststellung zugelassene Rahmenbetriebsplan betrifft die 
 Errichtung und Führung eines im Bereich der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck, 
 Gemarkungen Bühne und Stötterlingen, Landkreis Harz, nördlich der Kreisstraße 
K 1340 belegenen Betriebes zur Gewinnung des bergfreien Bodenschatzes „Kiese 
und Kiessande zur Herstellung von Betonzuschlagstoffen“ über einen Zeitraum von 
20 Jahren zzgl. eines Wiedernutzbarmachungszeitraums von 5 Jahren. Die Gewin-
nung soll innerhalb des Feldes der Bewilligung Nr. II-B-f-320/95 („Bühne-Ost“) im sog. 
Nassschnittverfahren mittels Tieflöffelbagger auf einer – derzeit überwiegend land-
wirtschaftlich genutzten – Gesamtfläche von 56 ha, davon 48 ha reine Abbaufläche, 
erfolgen. Der gewonnene Bodenschatz wird vor Ort auf Lastkraftwagen verladen, ab-
transportiert und an anderer Stelle außerhalb des Gewinnungsstandortes aufbereitet. 
Im Zuge des Abbaus entsteht ein bleibendes Gewässer, bestehend aus 4 grundwasser-
gespeisten Bagger-/Kiesseen mit einer Größe von insgesamt ca. 33 ha. Das Vorhaben 
geht mit der teilweisen Beseitigung (ca. 1.600 m) und Neuverlegung (ca. 2.400 m) von 
Gewässerabschnitten des Wellengrabens, des Westeröder Grabens und des Wegbe-
gleitgrabens (Zulauf Beekgraben) einher. Ebenso umfasst das Vorhaben die bergrecht-
liche Wiedernutzbarmachung der Oberfläche nach Einstellung der Gewinnungsarbei-
ten sowie die Umsetzung der auf Grund des mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffs 
in Natur und Landschaft erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf den im 
Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) dargestellten Flächen.
Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) durchgeführt und über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen und Stel-
lungsnahmen entschieden worden. Das Landesamt für Geologie und Bergwesen Sach-
sen-Anhalt (LAGB) hat hiernach verbindlich festgestellt, dass das im Rahmenbetriebs-
plan beschriebene Gesamtvorhaben mit den gesetzlichen Umweltanforderungen, 
den weiteren anzuwendenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften und den Rechten 
Dritter vereinbar ist. Erhebliche Beeinträchtigungen für die maßgeblichen Schutzgüter 
 können bei sachgerechter Durchführung des bergbaulichen Vorhabens ausgeschlos-
sen werden. 
Der Planfeststellungsbeschluss vom 06.05.2024 zum Az. 33-05120-227/1/30756/2023 
ist auflösend befristet bis zum 31.12.2049. Er wirkt auch für und gegen etwaige 
Rechtsnachfolger des Vorhabenträgers. 
Der Planfeststellungsbeschluss schließt die naturschutzrechtliche Genehmigung zum 
Eingriff in Natur und Landschaft, die wasserrechtliche Entscheidung über die Herstel-
lung des Abbaugewässers und die wesentliche Umgestaltung der Gewässerabschnitte 
der oben genannten Gräben sowie die denkmalrechtlichen Genehmigungen betreffend 
die Zerstörung bekannter archäologischer Kulturdenkmale auf der Vorhabenfläche 
und die Durchführung von Erdarbeiten im Bereich vermuteter Kulturdenkmale mit ein. 
Die Enteignung fremder Grundstücke, die für die Betriebsführung benötigt werden, 
geht mit der Planfeststellung nicht einher. Konkrete Enteignungen bedürfen eines 
 gesonderten Grundabtretungsbeschlusses, der vom Vorhabenträger nur im Wege des 
Grundabtretungsverfahrens erwirkt werden kann.
Der Planfeststellungsbeschluss ist nach Maßgabe der festgestellten Planunterlagen 
umzusetzen. Die behördlicherseits getroffenen Schutzauflagen zu Belangen des 
Bergbaus, des Natur-, Boden-, Gewässer-, Hochwasser-, Immissions- und Denkmal-
schutzes, des Gewässerausbaus sowie der Landwirtschaft sind vom Vorhabenträger 
verbindlich zu beachten. Konkrete bergbauliche Arbeiten darf der Vorhabenträger 
allerdings erst auf Grundlage eines gesondert zuzulassenden Hauptbetriebsplans 
durchführen. 

Auszug aus dem verfügenden Teil des Planfeststellungsbeschlusses:

I. ENTSCHEIDUNGEN

1. Planfeststellung
Der Rahmenbetriebsplan des Herrn Friedrich-Wilhelm Michaelis Braun (erarbeitet durch 
das Planungsbüro Dr. U.-E. Dorstewitz + Partner, Ingenieure für Anlagenprojektierung und 
Umweltplanung, Wolfgang-Borchert-Weg 9a, 38642 Goslar) für das Gewinnungsvorhaben

„Kiessandtagebau Bühne-Ost“
von Juli 2004 wird nebst Anlagen und unter Einschluss der ausweislich Punkt A. II. detail-
liert aufgeführten Änderungs-, Ergänzungs- und Nachtragsunterlagen

planfestgestellt.

2. Reichweite und Wirkung
Der Planfeststellungsbeschluss umfasst die Errichtung und Führung eines Betriebes zur 
Gewinnung des bergfreien Bodenschatzes „Kiese und Kiessande zur Herstellung von Be-
tonzuschlagstoffen“ innerhalb des Bewilligungsfeldes Bühne-Ost (Bergbauberechtigung 
Nr. II-B-f-320/95) im Nassschnitt sowie alle in unmittelbarem Zusammenhang stehenden 
bergbaulichen Arbeiten und Maßnahmen auf einer Gesamtfläche von 56 ha, davon 48 ha 
reine Abbaufläche. Er umfasst außerdem die Wiedernutzbarmachung der Oberfläche so-
wie die auf Grund des mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffs in Natur und Landschaft 
erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf den im Landschaftspflegerischen 
Begleitplan (LBP) dargestellten Flächen. 
Der Planfeststellungsbeschluss umfasst nicht das Aufstellen und Betreiben einer Tank-
stelle, eines Werkstattcontainers einschließlich der Lagerung von wassergefährdenden 
Stoffen (Dieselkraftstoffe, Hydraulik- und Motorenöle, Farben, Lacke, Lösungsmittel und 
Schmierstoffe) und von Produkthalden. 
Der Planfeststellungsbeschluss ist nach Maßgabe der unter Punkt A. II. bezeichneten 
Planunterlagen auszuführen, soweit sich aus diesem Beschluss keine Änderungen, Er-
gänzungen oder abweichende Nebenbestimmungen ergeben. Die unter Punkt A. III. auf-
geführten Nebenbestimmungen sind umzusetzen. Die Hinweise unter Punkt A. IV. sollen 
berücksichtigt werden.

3. Eingeschlossene Entscheidungen
Die Entscheidung ergeht nach Maßgabe des § 1 Abs. 1 S. 1 VwVfG LSA i.V.m. § 75 Abs. 1 
VwVfG und schließt die nachfolgend ausdrücklich bezeichneten Genehmigungen mit ein:

3.1. Eingriffsgenehmigung
•  die Genehmigung gemäß § 17 Abs. 1 des Gesetzes über Naturschutz und Landschafts-
pflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) hinsichtlich des durch das bergbauliche 
Vorhaben verursachten Eingriffs in Natur und Landschaft auf einer Fläche von 56 ha, 
davon 48 ha reine Abbaufläche;

3.2 Wasserrechtliche Planfeststellung
•  die wasserrechtliche Planfeststellung gemäß § 68 Abs. 1 des Gesetzes zur Ordnung 
des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) zur Herstellung eines Gewäs-
sers in Form von 4 Bagger-/Kiesseen mit einer Ausdehnung von insgesamt 33 ha durch 
Entnahme von Kiesen und Kiessanden aus dem Bereich des Grundwasserleiters sowie

•  die wasserrechtliche Planfeststellung gemäß § 68 Abs. 1 WHG für die wesentliche Um-
gestaltung (ca. 1.600 m Beseitigung und ca. 2.200 m Neuverlegung) dreier überwie-
gend verrohrter Gewässer zweiter Ordnung (Gewässerabschnitte des Wellengrabens, 
des Westeröder Grabens und des Wegbegleitgrabens, auch als Zulauf Beekgraben be-
zeichnet);

3.3. Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen
•  die Genehmigung nach § 14 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(DenkmSchG LSA) für die Zerstörung archäologischer Kulturdenkmale im Bereich der 
von dieser Entscheidung umfassten Fläche und

•  die Genehmigung nach § 14 Abs. 2 DenkmSchG LSA zur Durchführung von Erdarbeiten 
im Bereich vermuteter Kulturdenkmale (in dem über den Bereich der vorstehend be-
nannten Kulturdenkmale hinausgehenden Vorhabenbereich).

4. Nicht eingeschlossene Entscheidungen

Der Planfeststellungsbeschluss umfasst keine bauordnungsrechtliche Genehmigung für 
den noch geplanten Sanitär-/Sozialcontainer und keine wasserrechtliche Erlaubnis im 
Hinblick auf die Berieselung des Materials und der unbefestigten Fahrwege sowie die 
Befeuchtung des zu transportierenden Gutes mit  Wasser jeweils zur Reduzierung der 
Staubbelastung im Kiessandtagebau Bühne-Ost bei hohen Windgeschwindigkeiten und 
langanhaltender Trockenheit.

II. ÜBERSICHT ÜBER DIE PLANFESTGESTELLTEN UNTERLAGEN
[…]

III. NEBENBESTIMMUNGEN
[…]

IV. HINWEISE
[…]

V. BEHANDLUNG DER EINWENDUNGEN UND STELLUNGNAHMEN
Die im Planfeststellungsverfahren erhobenen Einwendungen und Stellungnahmen wer-
den zurückgewiesen, soweit ihnen nicht durch die Planung respektive verbindliche Zusa-
gen des Vorhabenträgers oder durch Nebenbestimmungen zu diesem Planfeststellungs-
beschluss entsprochen wurde oder sie sich im Laufe des Verfahrens auf andere Weise 
erledigt haben. 

VI. KOSTENENTSCHEIDUNG
[…]

Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses; Zustellungswirkung
Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses wird mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung und einer Ausfertigung des festgestellten Rahmenbetriebsplans in der Zeit 
vom 

18.06.2024 bis 01.07.2024

bei der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck, Rathaus – Bürgerservice, Am Markt 11 in  
38835 Osterwieck zur Einsichtnahme ausgelegt. Er ist dort zu den folgenden Öff-
nungszeiten einsehbar:
Montag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr
Freitag: 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr.
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Planfeststellungsbeschluss den Betroffenen 
und denjenigen gegenüber, die Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen den Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung 
Klage beim Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt in Magdeburg erho-
ben werden.

Hinweise
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist digital auf der Internetseite des LAGB unter   
https://lagb.sachsen-anhalt.de/service/bekanntmachungen/buehne-ost abrufbar. 
Dasselbe gilt für den Planfeststellungsbeschluss sowie den festgestellten Rahmenbe-
triebsplan. Die beiden letztgenannten Unterlagen sind auf der Internetseite des LAGB 
nur im zuvor genannten Zeitraum der Auslegung einsehbar.
Nach der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt beim Landesverwaltungsamt 
Sachsen-Anhalt, in der Tageszeitung Volksstimme, Auflage Halberstadt, und auf 
vorgenannter Internetseite kann der Planfeststellungsbeschluss bis zum Ablauf der 
Rechtsbehelfsfrist von den Betroffenen und denjenigen, die Einwendungen erhoben 
haben, schriftlich oder elektronisch beim Landesamt für Geologie und Bergwesen 
Sachsen-Anhalt, An der Fliederwegkaserne 13, 06130 Halle/Saale, E-Mail: planfeststel-
lung.lagb@sachsen-anhalt.de, Tel.: 0345/13197-0, Fax: 0345/13197-190, angefordert 
werden. 
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch das LAGB erfolgt auf Grundlage 
der gesetzlichen Bestimmungen. Die Datenschutzerklärung des LAGB ist unter https://
lagb.sachsen-anhalt.de/das-amt/aktuelle-informationen/datenschutz  abrufbar.

http://anhalt.de/das
http://anhalt.de
http://anhalt.de/service/bekanntmachungen/buehne
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ILSEZEITUNG – HEIMAT

Hier wird vom 14. bis 16. Juni gefeiert

Osterwieck. Zwar wird das
Jubiläum nicht über eine
ganze Woche, sondern kom-
pakt über ein Wochenende
gefeiert, doch diese Pro-
grammfülle und vor allem
die prophezeiten 20.000 Be-
sucher hätte Osterwieck oh-
ne die gleichzeitige Gastge-
berschaft für das Harzfest
kaum anvisieren können.
Was erwartet die Besucher?
In der Altstadt zwischen Ste-
phanikirchhof, Schäfers Hof
und Beginn Neukirchenstra-
ße natürlich eine Art Aus-
nahmezustand. Stände, Ak-
tionsflächen und Bühnen
werden hier stehen.
Die Hauptbühne befindet
sich vor dem Rathaus, die et-

Das 1050-jährige Osterwieck lädt zur Jubiläumsfeier und zum 4. Harzfest ein

was kleinere Bühne auf dem
Stephanikirchhof zwischen
Schling und Pfarrhaus.

Bis ins späte Mittelalter
reicht nicht nur die Ge-
schichte vom Schäfers Hof

zurück, hier wird es an den
drei Festtagen auch mittel-
alterlich zugehen. Die Edlen

von Hartegau und die Twiaz-
Sippe schlagen hier ihre Zel-
te auf. Zusammen mit Gauk-
lern,Musikern, Händlern und
Handwerkern gestalten sie
einenMittelaltermarkt. Es ist
übrigens das einzige Areal
auf dem Festgelände, für das
um einen Eintritt gebeten
wird. Die zwei Euro pro Er-
wachsenen oder ein Euro für
Kinder ab 1,20 Meter Größe
gehen an den Förderverein
Schäfers Hof und sollen da-
bei helfen, ein historisches
Wohngebäude zu sanieren.
An das historische Oster-
wieck wird durch Fotoaus-
stellungen in zwei Gebäuden
erinnert. Fotos und Postkar-
ten aus der Zeit bis 1945 so-
wie ein Nachwendefilm ist
an den drei Tagen in der Ka-
pellenstraße 2 zu sehen. Das
Heimatmuseum am Markt
zeigt Bilder und Gegenstän-
de zwischen 1945 und 1989
(Sonnabend 10-17 Uhr, Sonn-
tag 10-12 und 15-17 Uhr). mh

Es ist ein Glücksfall für
Osterwieck, dass die 1050-
Jahr-Feier mit dem Harzfest
verbundenwerden kann. Die
erwarteten Besucherzahlen
stellen alles in den Schatten,
was die Stadt bisher sah.

Das ist der offizielle Lageplan mit wichtigen Standorten am Festwochenende. Foto: Veranstalter

KFZ - ZENTRUM EITZE
Eine Werkstatt - Alle Marken!

mywohnmobile.de
WOHNMOBILVERMIETUNG AM HARZ
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ILSEZEITUNG – HEIMAT
Osterwiecker Geschichte
in Form eines Comics
Osterwieck. Eine klassische
Festschrift wie zu den frühe-
ren Jubiläen 1974 und 1999
wird es jetzt zur 1050-Jahr-
Feier nicht geben. Aber ein
anderes Druckerzeugnis, das
imWortsinn in die Geschich-
te eingehen wird. Der Histo-
riker und Verleger Dr. Tho-
mas Dahms bringt einen Ge-
schichtscomic über Oster-
wieck heraus. Dass dieser
nicht nur ein lokal begrenz-
tes Interesse finden soll,
zeigt sich schon dran, dass
Dahms das baldige Erschei-
nen dieses nunmehr 20. Ge-
schichtscomics seit 2013 be-
reits im März auf der Leipzi-
ger Buchmesse beworben
hat.
Der Verkauf wird jetzt zum
Stadtjubiläum und Harzfest
beginnen. Mit einem Stand
des Ostfalia-Verlags vor dem
Heimatmuseum amMarkt.
Die Osterwiecker Geschichte
ist bekanntlich länger als die
jetzt gefeierten 1050 Jahre.
Von 974 stammt zwar die äl-
teste nachweisbare Urkunde,
doch schon Karl der Große
hatte hier 780 eine Missions-
kirche bauen lassen. Ein Vor-
gängerbau der heutigen Ste-
phanikirche. Oder, wie Tho-
mas Dahms wertet, die Mut-
terkirche des späteren Bis-
tums Halberstadt.
Worum geht es in dem Co-
mic? Er ist eine Handlung
eingebettet. Auf einemDach-
boden schauen sich die Ge-
schwister Johann und Ka-
tharina neugierig um. Ihre

Ostfalia-Verlag bringt eine ganz besondere Schrift zum Jubiläum heraus

Eltern wollen in Osterwieck
ein Fachwerkhaus kaufen,
unddieKinder dürfen überall
herumstöbern. Da sieht Jo-
hann ein Loch in der Wand,
in das er hineinkriecht. Ka-
tharina folgt ihm unwillig.
Plötzlich fallen die beiden
aus dem Loch in der Wand in
die Geschichte der Stadt
Osterwieck.
Und die Kinder sehen, wie
aus Seligenstadt Osterwieck
wurde, wie die Reformation
der Stadt Wohlstand brachte,
wie der Räuber Brand
Schmalian fast die ganze
Stadt abgebrannt hätte, wie
das Fachwerk mit seinen In-
schriften und Symbolen
Osterwieck seit 400 Jahren
schmückt.
Auch dass die Fachwerkbau-
weise in dem Heft erläutert

wird,macht es für einen brei-
ten Leserkreis interessant.
Gehört doch die Oster-
wiecker Fachwerkbaukunst,
was Schmuck und Symbolik
betrifft, zu den 20 wertvolls-
ten Städten in Deutschland.
Eine Einschätzung übrigens,
die vom langjährigen Chef
der Arbeitsgemeinschaft
Deutsche Fachwerkstädte
stammt.
Die letztendlich weit über
tausendjährige Geschichts-
reise durch die Jahrhunderte
reicht im Comic bis in die
Gegenwart, wo Osterwieck
nun eine Einheitsgemeinde
geworden ist. Bis nach Zilly
oder zum Windpark auf dem
Druiberg.
Die Zeichnungen für den Co-
mic kommen aus der Feder
von Alexander Pavlenko, der
schon mehrere Geschichts-
comics von Thomas Dahms
aus dem Ostfalia-Verlag il-
lustriert hat.
Für Dahms ist dieses Heft
auch ein Herzensprojekt. Ist
sein Verlag doch hier in
Osterwieck beheimatet, en-
gagiert er sich für den Schä-
fers Hof und auch als Stadt-
führer.

mh

Thomas Dahms, Alexander
Pavlenko: O wie Osterwieck
– Bürgerstolz im Fachwerk-
kleid. Eine Reise durch die
Geschichte der Stadt Oster-
wieck; Ostfalia-Verlag,
ISBN 978-3-96226-063-7;
14,90 Euro

INFO
Programm am Freitag, 14. Juni

Der Schäfers Hof ziert das Titelbild
des Geschichtscomics über Oster-
wieck.

15.30 Uhr Eröffnungsveranstaltungmit Landrat Thomas Balcerowski, Bürgermeister der Stadt
Osterwieck Dirk Heinemann, Ortsbürgermeister Uwe Reuer sowie Superintendent Jürgen Schilling
(Stephanikirche, jedermann ist eingeladen; auch mit Live-Übertragung auf die Bühne Stephanikirchhof)
15.30 UhrMittelaltermarkt (Schäfers Hof)
16 UhrNRGDance Crew – Tanzgruppen aus dem Vitalia Plus (Hauptbühne Markt)
16.30 Uhr ProjektGetRock (Bühne Stephanikirchhof)
17.30 Uhr Fußball-Kreispokal-Finale um den Pokal des Landrates zwischen Isenburg und Lan-
genstein (Sportzentrum Ratsgarten)
20 Uhr PRIMEOrchestra (Hauptbühne Markt)
20 Uhr Public Viewing – Fußball-EM-Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland (Bühne Ste-
phanikirchhof)
21 UhrDJ-Party – DJ Hütte & SG Music (Hauptbühne Markt)
23 Uhr PRIMEOrchestra (Hauptbühne Markt)
0 UhrDJ-Party – Dirty House Ink. / The Glitterboys aka Brian Ferris (Hauptbühne Markt)

 S
Harzsparkasse

Die Bank
nach meinem 
Geschmack.

Thomas Düfert
Kirchbergweg 10

38835 Osterwieck

Tel.: (039421) 7 44 42 ∙ Funk: (0178) 59 605 37

Düf
ert

• Dach
• Wand
• Klempner
SERVICE

Freie Werkstatt für alle Marken inklusive Oldtimer,  
Youngtimer und DDR-Fahrzeuge

HU jeden Donnerstag im Haus 
Klima-, Reifen-, Glasservice und Unfallinstandsetzung

Holländer 197a  • 38835 Osterwieck OT Veltheim
Telefon: (03 94 26) 86 50 50 • Telefon: (01 51) 75 06 39 18

E-Mail: boehlke@service-fahrzeugtechnik.de

KFZ-Meisterbetrieb
Böhlke

FAHRZEUGTECHNIK

KFZ

Meisterbetrieb

GmbH & Co. KG
ELEKTROELEKTRO DÖRGE DÖRGE

Wir haben das Harzfest
unter Strom gesetzt!

Elektro Dörge Tel.: (039421) 89 818
GmbH & Co. KG Mobil: 0172 3169 135
Hauptstraße 31 E-Mail: info@elektro-doerge.de
38835 Hoppenstedt Internet: www.elektro-doerge.de

biber post -  
schreib mal wieder.

mailto:info@elektro-doerge.de
http://www.elektro-doerge.de
mailto:boehlke@service-fahrzeugtechnik.de
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Warum wir 1050 Jahre feiern
Osterwieck. Mehr als ein
Jahr hat sich Osterwieck auf
sein Jubiläum und das Harz-
fest vorbereitet. Nun steht
das Festwochenende an.
Dochwas hat esmit den 1050
Jahren überhaupt auf sich?
Streng genommen liegt der
jetzt vom 14. bis 16. Juni ge-
feierte Geburtstag schon ei-
nige Wochen zurück. Denn
Osterwiecks erste nachweis-
bare Urkunde ist am 1. April
974 ausgestellt worden. Das
Original existiert übrigens
nicht mehr, aber eine von
König Adolf im Jahr 1295 be-
glaubigte Abschrift jener Ur-
kunde, in der Kaiser Otto II.
Seligenstadt Münze und Zoll
gab.
Genau genommen war das
SchreibendesKaisers anden
Halberstädter Bischof Hilde-
ward gerichtet gewesen,
„dass in einem gewissen Ort
seines Bistums, Seligenstadt
genannt, eine öffentliche
Münze und ein dort zu zah-
lender Zoll mit unserer Ge-
nehmigung eingerichtet
wird“.
Den Namen Osterwieck ver-
misst man in dieser Urkun-
de. Denn der heutige Stadt-
name tauchte erst 99 Jahre
später als Ostrewic erstmals
schriftlich auf. Wobei man
aber davon ausgeht, dass
Osterwieck als östlich von
Seligenstadt vorgelagerter
Stapelplatz handelnder

Wann Osterwiecks Geburtstag war und wann wir wirklich Stadt wurden

Kaufleute schon lange exis-
tierte. Ebenso wie Seligen-
stadt, in dem Karl der Große
während der Sachsenkriege
780 eine Kirche bauen ließ,
um die heidnischen Sachsen
zum Christentum zu missio-
nieren.
Umgangssprachlich wird die
1050-Jahr-Feier als Stadtju-
biläum bezeichnet. Doch
Stadt war Osterwieck 974
noch nicht. Auch nicht,
nachdem 992 Otto III. zusätz-
lich das Marktrecht verlie-
hen hatte, was den Einwoh-

nern das Recht gab, zu jeder
Zeit im Haus, in Buden,
Scharren oder Auslagen
Handel zu treiben.
Diese Privilegien, darauf hat-
te zu Lebzeiten Heimatfor-
scher Theo Gille hingewie-
sen, könnten nicht mit
einem Stadtrecht gleichge-
setzt werden. Dieses ist tat-
sächlich erst für 1215 ver-
brieft. Wobei Theo Gille da-
von ausging, dass Oster-
wieck 1215 bereits seit eini-
ger Zeit Stadtrecht besessen
hatte. mh

ILSEZEITUNG – HEIMAT

INFO
Programm am Sonnabend, 15. Juni

Die Stephanikirche ist nicht nur das älteste Bauwerk der Stadt, hier
stand auch die Wiege des Ortes. Foto: Heinicke

10 UhrMittelaltermarkt (Schäfers Hof)
10 Uhr Preisverleihung Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ (Hauptbühne Markt)
10.30 UhrHuyMountain Dancers (Bühne Stephanikirchhof)
11 UhrKlirr Deluxe – Jonglage (Hauptbühne)
11 UhrMatinée der Kreismusikschule Harz (Stephanikirche)
11 Uhr Cathedral Pipes – Dudelsackensemble (Festgelände)
11 Uhr SemSeiffert – Kinderlieder (Kindermeile)
12.30 Uhr Landespolizeiorchester Sachsen-Anhalt (Hauptbühne Markt)
13 UhrGroßes Chorfest (Bühne Stephanikirchhof)
14 UhrRegionale Tanzgruppen (Hauptbühne Markt)
15 UhrMini-Playback-Show (Kindermeile)
16 UhrAntoniaWeidner & BandMadVelocity (Hauptbühne Markt)
17 Uhr Linda Hesse (Bühne Stephanikirchhof)
17 Uhr SemSeiffert - Kinderlieder (Kindermeile)
18 UhrRUHDiS – lokale Band (Bühne Stephanikirchhof)
20 UhrMDR-Partymit den Osterwiecker Bands The Eastside Gang und Klassenraum sowie „Falco
meets Mercury“ (Hauptbühne Markt)
20.30 Uhr Public Viewing – Fußball-EM Italien gegen Albanien (Bühne Stephanikirchhof)
0 UhrHöhenfeuerwerk (Festgelände)
0.15 UhrDJ-Party - The Oldschool Legends aka Brothers Incognito & The Admirals (Hauptbühne
Markt)

1.050 Jahre Osterwieck1.050 Jahre Osterwieck
Salon Petra Kuka
An der Ilse 5 
38835 Osterwieck 
Telefon: 039421 73514

Öffnungszeiten:
Montag  Dienstag – Freitag  Samstag 
geschlossen 9.00 – 18.00 Uhr 8.00 – 12.00 Uhr

Ihre 
Bau-GmbH

für
ALLE Fälle ...

... mehr
als nur 

ein Maler !

Bau-GmbH

Malerfachbetrieb

Tel.: 039 421 - 74 9 60
Fax: 039 421 - 69 62 69
Handy: 0175 - 59 10 343

Kirchbergweg 6 - 38838 Osterwieck

Bau-GmbH

MalerfachbetriebMalerfachbetrieb

Familie Söllig

Im Fallstein 5
38835 Osterwieck

Tel.: 039421-29200
E-Mail: fallsteinklause@web.de

Das gemütliche Ausfl ugslokal und 
Pension in Ihrer Nähe !

Donnerstag Ruhetag

Fa
llsteinklause

biber ticket -
rein ins Erlebnis.

mailto:fallsteinklause@web.de
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Festumzug auf neuen Pfaden
Osterwieck. Der große Fest-
umzug ist einHöhepunkt des
Stadtjubiläums und des
Harzfestes. Inhaltlich wird er
sich mit seinen 24 Bildern
ganz der Osterwiecker Ge-
schichte widmen. Von den
Anfängen bis zur Gegenwart.
Etwa 500 Beteiligte wird der
Umzug haben, was aber
nicht mehr als eine erste
Schätzung ist. Denn die Zu-
schauer am Straßenrand
sind dazu eingeladen, sich
hinter dem letzten Bild mit
einzureihen.
Wer noch die Umzüge von
1974 und 1999 vor Augen hat,
wird sich möglicherweise
über die Route jetzt zur 1050-
Jahr-Feier wundern. Denn
sie führt um die Altstadt he-
rum. Was damit zu tun hat,
dass mehrere Straßen im
Stadtkern mit Ständen quasi
zugebaut sind.
Der Umzug beginnt am
Sonntag, 16. Juni, um 13 Uhr
an der Anger-Spitze. Über die
Goslarer Straße bewegen

Zuschauer können sich am Ende mit einreihen

sich die Massen zum Denk-
malplatz, Am Langenkamp
und den Teichdamm. Sie bie-
gen auf die Ernst-Thälmann-
Straße ein, wo sich an der so-
genannten Krankenhaus-
kreuzung die Fahrzeuge und
Beteiligten mit Tieren aus-
klinken. Diese bewegen sich
über die Breitscheidallee zu-
rück zum Anger, während
der Zug der Menschen über

die Neukirchenstraße in
Richtung Stadtmitte läuft.
Musikalisch wird der Fest-
umzug vom Schalmeienor-
chester Veltheim und dem
Fallstein-Orchester Rhoden
begleitet.
Während Umzuges wird die
Altstadt übrigens nicht „ab-
geschlossen“ sein. Auch dort
wird das festliche Lebenwei-
tergehen. mh

Ein Wort zum Parken
Osterwieck. Die erwarteten
mehrere tausend Autos der
auswärtigen Besucher ab-
stellen zu können, war von
Anfang an als Herausforde-
rung gesehen worden. So
wird es organisiert: Zwei

Pendelverkehr von zwei Großparkplätzen eingerichtet

Großparkplätze befinden
sich am Stadtrand. Im Wes-
ten im Gewerbegebiet Lütt-
genröder Straße und im Os-
ten südlich der Ilse nahe des
Sommerbades. Von den Plät-
zen pendelt eine Bimmel-

bahn bzw. ein Oldtimerbus
zum Festgebiet. Haltestellen
sind von Westen der Park an
der Schulzenstraße und von
Osten der Busbahnhof. Par-
ken inklusive Shuttle kosten
drei Euro pro Fahrzeug. mh

INFO
Programm am Sonntag, 16. Juni

ILSEZEITUNG – HEIMAT

Die Osterwiecker Vereine werden sich auch diesmal einreihen, wie hier
beim Festumzug 1999 der Sportverein Eintracht. Foto: Heinicke

9.30 Uhr Festgottesdienstmit Pfarrer Sebastian Beutel und Regionalbischöfin Bettina Schlauraff
(Stephanikirche)
10 UhrMittelaltermarkt (Schäfers Hof)
10 Uhr Stadtorchester Dardesheim (Hauptbühne Markt)
10.30 Uhr Frühschoppenmit dem Blasorchester Langeln (Bühne Stephanikirchhof)
11 Uhr ClaudioMühle Puppentheater Sternenzauber (Kindermeile)
12 Uhr Chor der Sekundarschule „Thomas-Mann“ Dardesheim (Hauptbühne Markt)
12.30 UhrManfred Kessler Theater Chapiteau (Kindermeile)
13 UhrGroßer Festumzug
14.30 Uhr Preisvergabe „jugend creativ“ durch die Harzer Volksbank (Hauptbühne Markt)
15 Uhr TAIKO – japanische Kunst des Trommelns (Hauptbühne)
15 UhrDietmar Hartwig &Monika Kaminska (Bühne Stephanikirchhof)
15 Uhr ClaudioMühle Puppentheater Sternenzauber (Kindermeile)
16 UhrRock’N’Fun (Hauptbühne Markt)
16 UhrManfred Kessler Theater Chapiteau (Kindermeile)
17 Uhr Philharmonisches KammerorchesterWernigerodemit Georgi Gogow und Thomas
Putensen (Stephanikirche)
18 Uhr Staffelstabübergabe an den nächsten Harzfest-Ausrichtungsort (Hauptbühne Markt)

INDUSTRIELACKIERUNGINDUSTRIELACKIERUNG
UWE KORTEGASTUWE KORTEGAST

Maler- und LackierermeisterMaler- und Lackierermeister

Dardesheimer Straße 127 
38835 Deersheim 
Tel.:  (039421) 61 483 
Fax:  (039421) 61 484 
Funk:  0171-1202451

E-Mail: info@kortegast-lackierung.de
www.kortegast-lackierung.de

Unsere 
Leistungen:

• Sandstrahlen 
• Nasslackierung 
• Pulverbeschichtung

www.vbbh.de · Tel. 05334 79090

Regional
engagiert!

biber post -  
schreib mal wieder.

http://www.vbbh.de
mailto:info@kortegast-lackierung.de
http://www.kortegast-lackierung.de
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Künstler auf den Festbühnen

Osterwieck. Einige kommen
vonweither, andere sind hier
zu Hause. Das musikalische
und künstlerische Pro-
gramm zum Stadtjubiläum
und Harzfest ist hochklassig
und vor allem vielfältig.
Auch in den Abendprogram-
men. Freitagabend steht das
Prime Orchestra auf der
Hauptbühne. Es wurde 2014
in der Ukraine gegründet
und hat seitdem über tau-
send Konzerte weltweit ge-
spielt. Ihr Programmumfasst
bekannte Welthits aus Klas-
sik, Rock, Pop, Rap und elek-
tronischerMusik in einer ori-
ginellen symphonischen
Interpretation – mit Humor,
Spezialeffekten und vor al-
lem einem Sturm der Emo-
tionen. Hits von den Beatles,
AC/DC bis Coldplay. Schon
zwei Tage nach Osterwieck
stehen sie übrigens in Polen
auf der Bühne, im Herbst fol-
gen Tourneen durch die Tür-
kei und Belgien.
Der Samstagabend sieht auf
der Hauptbühne eine MDR-
Party mit zwei Osterwiecker
Bands. The Eastside Gang ist
eine Schülerband, die sich
vor allem der Rockmusik aus
der Zeit von Elvis und den
Beatles widmet. Klassen-
raum sind gestandene Musi-
ker, die deutsche Titel spie-
len. Hinzu kommt die Show
Falco meets Mercury.
Am Sonntag ist das Konzert
des Philharmonischen Kam-
merorchesters Wernigerode
in der Stephanikirche ein
Höhepunkt. Mit dabei Georgi
Gogow, der legendäre Geiger
der Rockband City, und Tho-

Bekannte Namen aus der Ferne und der Region sorgen für hochklassige Unterhaltung
mas Putensen, den Ältere
vielleicht noch als Darsteller
im Defa-Film „Ete und Ali“ in
Erinnerung haben.
Aus Halberstadt stammt Lin-
daHesse, seit ihremTitel „Ich
bin ja kein Mann“ vor zwölf
Jahren aus der deutschen
Schlagerszene nicht mehr
wegzudenken. Samstag ist
sie auf der Kirchhof-Bühne
zu erleben, gefolgt von den
RUHDiS, einer neuen Oster-
wiecker Band mit langjähri-
gen Musikern.
Ob Landespolizeiorchester
oder Stadtorchester Dardes-
heim, ProjektGetRock oder
Rock’N’Fun, die Wernigerö-
derin Antonia Weidner oder
Dietmar Hartwig aus Rhoden
mitMonika Kaminska, sie al-
le sind bekannte Namen
auch im Osterwiecker Um-
land. Ebenso die NRG Dance
Crew, die amFreitagmit wei-
teren Tanzgruppen aus dem
Fitnessstudio ihr 20-jähriges
Bestehen feiert.
Und wem das alles nicht laut
genug sein sollte, möge die
Taiko-Trommler amSonntag
nicht verpassen. Sie hatten
schon bei zwei Reforma-
tionsfesten bleibende Ein-
drücke hinterlassen. mh

Es sind viele Künstler, die an
den drei Festtagen im Juni
auf den Bühnen in Oster-
wieck stehen. Einige Infor-
mationen über sie.

Osterwieck. Osterwieck ein-
mal von oben sehen? Hub-
schrauberrundflüge machen
das am 15. und 16. Juni, also
am Sonnabend und Sonntag,
möglich. Der Hubi startet
zwischen 10 und 18 Uhr auf
dem Anger-Sportplatz. mh

Osterwieck. Mehrere The-
menmeilen sind, wie auch
bei den zurückliegenden
Harzfest üblich, in der Oster-
wiecker Altstadt eingerich-
tet. Geöffnet sind sie am
Sonnabend und Sonntag.
In der Mittelstraße präsen-
tieren sich viele Vereine aus
der Region, auf dem Markt
informieren Tourismusein-
richtungen vom Selketal bis
Schladen-Werla. Auch ein
Sonderstempel der Harzer
Wandernadel ist übrigens
vor Ort.
Die Tralle wird als Blaulicht-
meile dienen. Hier stellen
sich am Sonnabend und
Sonntag das Technische
Hilfswerk, die Notfallseelsor-
ge, das Karrierecenter der
Bundeswehr, der Eigenbe-
trieb Rettungsdienst, das
DRK einschließlich seiner
Bergwacht, die Feuerwehr
samt Wasserwehr sowie der
Verband der Reservisten der
Bundeswehr vor.
Auf dem Stobenplatz stehen
Aktivitäten für Kinder im
Mittelpunkt.
Die Kapellenstraße sieht
Händler sowie die Job- und
Wirtschaftsmeile. Auf letzte-
rer stellen sich 13 Harzer
Unternehmen aus Industrie,
Handwerk, Logistik und Ge-
sundheitswesen mit ihren
Jobs und Karrierechancen
vor. mh

Osterwieck. Elf Frauen und
Männer haben über ein Jahr
in unzähligen Stunden ihrer
Freizeit das dreitägige Fest
organisiert. Zum Festkomi-
tee gehören: Carmen Cle-
mens, Thomas Dahms, Gun-
dulaHauke, DirkHeinemann,
Thomas Helmuth, Lars Kohn,
Klara Ladde, Peggy Matzelt,
Uwe Reuer, Michael Strube
und Katrin Vogt. mh

Osterwieck
von oben

Themenmeilen in
der Altstadt

Ehre wem Ehre
gebührt

Das Prime Orchestra ist seit zehn Jahren weitweit unterwegs. Das Pu-
blikum kann sich auf ein Konzert mit Humor, Spezialeffekten und einem
Sturm der Emotionen freuen. Foto: Prime Orchestra

So cool wie sie aussehen, so singen die Jungs der Eastside Gang auch.
Am Samstagabend auf der Hauptbühne. Foto: The Eastside Gang

Ein Klassenraum in der früheren Stephanischule ist ihr Probenraum.
Was liegt näher, als die Band auch so zu nennen. Foto: Heinicke

Die RUHDiS aus Osterwieck spielen noch nicht lange zusammen, jeder
der vier Herren macht aber schon jahrelang Musik. Foto: RUHDiS

Georgi Gogow, der Teufelsgeiger von City, tritt Sonntag mit dem Kammer-
orchester Wernigerode in der Stephanikirche auf. Foto: Gogow

Linda Hesse, bekannte Schlager-
sängerin mit Halberstädter Wur-
zeln. Foto: Thommy Mardo
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Aus dem Tagebuch der Bäuerin Amelung
Berßel. (1946) Wir müssen
noch für 1945 108 Zentner Ge-
treide abliefern. Luzernen-
saat soll abgegeben werden.
Das ist aber nicht möglich.
Unsere Luzerne hat keine
Samen gebracht. Wir haben
sie eingefahren. Sie ist wie
Reisigholz. Wer sein Eier-,
Fleisch- und Milchsoll nicht
erfüllt hat, darf nicht
schlachten.
Nun muss doch kein Getrei-
de für 1945 nachgeliefert
werden. Es besteht Mahl-
und Backverbot. Das war nur
in Berßel. Es wurde wieder
aufgehoben. Die Dachböden
wurden nachgesehen. Bei
uns war Döppelheuer jun.
und Fritze Bruder. Sie sagten
mir, dass wir noch 20 Zent-
ner Hafer und viereinhalb
Zentner Roggen liefern müs-
sen. Es ist eine große Aufre-
gung in der Bevölkerung.
Am 28. November 1946 habe
ich einen Schlachteschein
geholt. Unser Soll haben wir
erfüllt. Die Tiere haben nur
noch wenig Futter zum Fres-
sen, da sindwir froh, wenn es
einen Fresser weniger gibt.
7. Dezember 1946: Alle
Bauern, die nicht 100 Prozent
erfüllen konnten, mussten
heute zumBüro kommen.Al-
le wurden von Russen ver-
hört. Bis zum 10. Dezember
1946 soll der Plan erfüllt sein.
Vater war hin und hat gesagt,
dass er keine 100 Prozent ge-
erntet hat. Wir hatten Angst,
dass er verhaftet wird. In an-

Fortsetzung der Serie über die Zeit in Berßel nach dem Zweiten Weltkrieg

deren Dörfern wurden sie
eingesperrt. Von hier musste
nur Fritz Döppelheuer sen.
sich in Osterwieck bei der
Polizeimelden undwurde im
Ratskeller eingesperrt.
Unser Hermann hat heute
wieder geschrieben, hat auch
die zweite Post erhalten.
10. Dezember 1946: Fritze
Döppelheuer sen. ist heute
wieder zurückgekommen.
Zu essen hat er nichts be-
kommen. Das mussten die
Angehörigen hinbringen. Es
war aber warm im Keller.
17. 12.1946: Es ist sehr kalt ge-
worden, minus 20 Grad.
25. Dezember 1946: Nun ist
wieder Weihnachten und
immer noch sind wir allein.
Unsere Soldaten sind in
Russland. Was mögen sie
denken?
Unsere Kinder sind trotz al-
lem gut beschenkt. Sie hat-
ten sich so sehr ihren Vater
gewünscht. Wir hoffen auf
das nächste Jahr!
20. Januar 1947: Ich hatte

eine Blutvergiftung und
musste geschnitten werden.
Wieder sind Abgaben fällig.
Anträge müssen gestellt
werden
Am 25. Januar 1947 haben
wir wieder Post von unserem
Hermann bekommen.
Es ist immernochkalt und es
liegt viel Schnee.
Es ist bekannt gemacht, dass
heute Heu und Stroh zu 100
Prozent abgegeben werden
soll. Weil wir aber unser Ge-
treidesoll nicht voll erfüllen
konnten, müssen wir jetzt
eine Kuh abgeben. Dadurch
wird das Getreidesoll erfüllt.
Vater war am 1. Januar 1947
wegen der Einkommen-
steuer nach Wernigerode.
Wir sollten sofort 2571 Mark
und noch im Januar als Vier-
teljahresrate 1473,50 Mark
bezahlen. Das sind fast
4000,00 Mark. Vater hatte
einen Fehler bei der Angabe
gemacht. Er hatte Adelheid
nicht mit angegeben. Damit
wird die Abgabe um unge-

fähr 800,00 Mark geringer.
23. Januar 1947: Die Feuer-
kassenbeiträge mussten be-
zahlt werden, über 200 Mark.
28. Januar 1947: Ein Antrag
auf Brotgetreide musste ge-
stellt werden. Es gibt ver-
schiedene Bauern, die schon
jetzt kein Brotkorn mehr ha-
ben .
Laut Finanzamt sollen wir
schon wieder über 900 Mark
bezahlen. Vater musste des-
halb extra wieder nach Wer-
nigerode fahren, wegen an-
derer Leute im Amt. Es hatte
sich herausgestellt, dass ein
Irrtum vorlag und das Amt
sich verrechnet hatte und
wir nur 2,50 Mark nachzu-
zahlen hätten. Entschuldigt
hat sich niemand!
Wir haben das beantragte
Brotgetreide bekommen bis
zum 1. April 1947. 21 Pfund
pro Person.
Ein Antrag auf Saatgetreide
musste gestellt werden. Es
muss mit fünf Prozent Auf-
schlag zurückgegeben wer-
den. Da gehen wir schon mit
viel Schulden in die neue
Ernte. Futterkorn gibt es
nicht.
Im westlichen Sektor ist
nichts aufgeteilt und wird
wirtschaftlich nichts kaputt
gemacht. Alle Bauern konn-
ten Saat- und Futtergetreide
behalten. Es gibt auch öfters
Fisch im Kaufladen, den es
bei uns nicht gibt. Uns wurde
Holz gestohlen, unsere Bäu-
me abgesägt, Stehlen ist in

dieser Not an der Tagesord-
nung.
Es gab eine Rauchwarenzu-
teilung: zwei Zigarren, das
Stück zu 1,70 Mark.
16.März 1947: Vorgesternwar
Hochwasser. Das Wasser
stand in unserem Keller und
im Garten. Auch auf Behrens
Acker an der Osterwiecker
Straße. Der ganze Edelhof
stand unter Wasser. Lüdde-
ckes hatten sogar etwas in
den Ställen. Bei Walter Bor-
mann unterm Dammmusste
das Vieh sogar aus dem Stäl-
len raus gebracht werden.
Bei Otto Eulewar es dasselbe.
Das Wasser kam durch den
Hagen, lief über Mühle Hoff-
meisters Hof und stand dort
fast einen Meter hoch. Bei
Kaufmann Brand stand das
Wasser im Laden und bei
Meiers in der Stube. Die Zu-
ckerfabrik in Osterwieck
stand unter Wasser. Auch
zur Molkerei konnte man
nicht gelangen. So konnten
wir keine Milch abliefern.
18. März 1947 Eine Stallkon-
trolle wurde durchgeführt.
Schafe, Schweine und Zie-
gen sind nachgesehen. Es
hat eine neue Eierkarte gege-
ben. Auf jedes Huhn müssen
wieder 50 Eier geliefert wer-
den. Jedes Ei muss mit einer
Nummer gestempelt wer-
den. Sie werden stückweise
bezahlt (9 Pfennig). Wie er-
füllen wir nur unser vorge-
schriebenes Soll ?

Heimatstube Berßel

Hart war die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg auch auf dem Land. Die
Bauern mussten hohe Abgaben leisten. Foto: Heimatstube Berßel

Der große Lesespaß 
für die Kleinen.
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Stadt Osterwieck
Bekanntmachung

Bebauungsplan „Unter dem Vogelberge 2. Änderung“ für die Ortschaft Dardesheim

Der Stadtrat der Stadt Osterwieck hat in seiner Sitzung am 30.05.2024  unter Beschlussvorlage 
Nr. 566-III-2024 zum Bebauungsplan „Unter dem Vogelberge 2. Änderung“ für die Ortschaft 
Dardesheim, Gemarkung Dardesheim, Flur 8, Flurstücke 1177 bis 1226, teilweise 1227 bis 
1231 und Flur 11, Flurstücke 168 bis 170 den Abwägungskatalog und die Satzung beschlossen.

1.  Der Stadtrat der Stadt Osterwieck beschließt den vorliegenden Abwägungskatalog des 
Bebauungsplanes „Unter dem Vogelberge 2. Änderung“ für die Ortschaft Dardesheim, Ge-
markung Dardesheim, Flur 8, Flurstücke 1177 bis 1226, teilweise 1227 bis 1231 und Flur 
11, Flurstücke 168 bis 170.

2.  Der Stadtrat der Stadt Osterwieck beschließt den vorliegenden Satzungsplanentwurf des 
Bebauungsplanes „Unter dem Vogelberge 2. Änderung“ für die Ortschaft Dardesheim, Ge-
markung Dardesheim, Flur 8, Flurstücke 1177 bis 1226, teilweise 1227 bis 1231 und Flur 
11, Flurstücke 168 bis 170 als Satzung. 

3.  Der Satzungsbeschluss ist gemäß § 19 der Hauptsatzung der Stadt Osterwieck im Amts-
blatt bekanntzugeben.

Der Bebauungsplan „Unter dem Vogelberge 2. Änderung“ für die Ortschaft Dardesheim wird 
gemäß  § 10 III, Satz 1 BauGB im Fachbereich II Bauen und Ordnung  der Stadt Osterwieck, Am 
Markt 11, 1.OG, Raum 09 während der Sprechzeiten am 

Montag 9°° - 12°° Uhr
Dienstag 9°° - 12°° und 13°° bis 18°° Uhr
Donnerstag 9°° - 12°° und 13°° bis 15³° Uhr
Freitag 9°° - 11°° Uhr

zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt wird auf Verlangen Auskunft 
erteilt.

Gemäß § 215 I BauGB werden eine beachtliche Verletzung der in § 214 I Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes zum Flächennutzungsplan sowie Mängel der Abwägung unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit Inkrafttreten der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 
geltend gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, darzulegen.

Auf die Vorschriften des § 44 III, Satz 1 und 2 sowie IV BauGB über die fristgerechte Geltend-
machung eventueller Entschädigungsansprüche für in den §§ 39 bis 42 bezeichnete Vermö-
gensnachteile durch Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan 
und über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche (3- Jahresfrist) wird hingewiesen.

Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt tritt gemäß § 10 III, Satz 4 
BauGB dieser Bebauungsplan in Kraft.

Heinemann
Bürgermeister                                                      

Heinemann 
Bürgermeister         Osterwieck, den 08.06.2024

Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet
der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck

Aufgrund der §§ 5, 8, 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Lan-des Sachsen-
Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288), zu-letzt geändert durch Gesetz 
vom 19.03.2021 und aufgrund der §§ 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 15.12.2020 hat der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck
am 30.05.2024  die folgende Satzung erlassen:

§ 1 Steuergegenstand

(1) Die Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck erhebt die Hundesteuer nach dieser Satzung.

(2)  Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Monate alten Hunden durch na-
türliche Personen im Gemeindegebiet. Wird das Alter des Hundes nicht nachgewiesen, ist 
für Zwecke der Besteuerung nach dieser Satzung davon auszugehen, dass er älter als drei 
Monate ist. 

(3)  Wird ein Hund gleichzeitig in mehreren Gemeinden im Gebiet der Bundesrepublik gehal-
ten, so ist die Gemeinde steuerberechtigt, in der der Hund überwiegend gehalten wird.

§ 2 Steuerschuldner

(1) Steuerschuldner ist der Halter eines Hundes.

(2)  Halter eines Hundes ist, wer einen oder mehrere Hunde zu persönlichen Zwecken im ei-
genen Interesse oder im Interesse seiner Haushaltsangehörigen im eigenen Haushalt oder 
Wirtschaftsbetrieb aufgenommen hat. 

(3)  Ein Hund wird nicht zu persönlichen Zwecken gehalten, wenn die Kosten der Hundehal-
tung als Betriebsausgaben oder Werbungskosten im Sinne des Einkommensteuergesetzes 
in der jeweils gültigen Fassung vom zuständigen Finanzamt anerkannt werden. Dienst-
hunde öffentlich-rechtlicher Körperschaften werden nicht zu persönlichen Zwecken ge-
halten, soweit die Hundehaltung sich als eine dem Dienstherrn geschuldete Dienstpflicht 
darstellt. Das ist zu vermuten, wenn die Kosten für den Diensthund öffentlich-rechtlicher 
Körperschaften überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden. 

(4)  Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund länger als zwei Monate im Jahr gepflegt, unter-
gebracht oder auf Probe oder zum Anlernen gehalten hat.  

(5)  Alle in einem gemeinsamen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern 
gemeinsam gehalten. Ein gemeinsamer Haushalt ist anzunehmen, wenn die Hundehal-
tung aufgrund der baulichräumlichen Verhältnisse jeweils nur im wechselseitigen Einver-
nehmen oder wenigstens mit Duldung der herangezogenen, volljährigen Haushaltsmit-
glieder erfolgen kann.

§ 3 Entstehung der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in welchem:

 1.  ein Hund in einen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird und das Alter 
von mindestens 3 Monaten erreicht hat; 

 2.  ein von einer im Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb gehaltenen Hündin geworfener 
Hund drei Monate alt geworden ist;

 3. der Halter des Hundes mit dem Hund in der Gemeinde seinen Wohnsitz nimmt;

 4.  nach Überschreiten des Zeitraumes von zwei Monaten in den Fällen des § 2 Abs. 4. 

(2)  Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem die Hundehaltung beendet wird 
oder in dem der Halter seinen Wohnsitz in der Stadt aufgibt. Die Hundehaltung ist been-
det, wenn der Hund abgeschafft wird, abhandenkommt oder verstirbt. Erfolgt die nach § 
11 Abs. 2 in diesen Fällen erforderliche Abmeldung der Hundehaltung nicht innerhalb der 
dort genannten Frist, endet die Steuerpflicht in der Regel mit Ablauf des Monats, in dem 
die Meldung bei der Gemeinde eingeht.

§ 4 Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuerschuld

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.

(2)  Die Jahressteuerschuld entsteht jeweils zu Beginn des Erhebungszeitraumes am 1. 1. des 
jeweiligen Kalenderjahres. Beginnt die Steuerpflicht erst im Laufe des Erhebungszeitrau-
mes, entsteht die Steuerschuld mit 1. des Monats, in dem die Steuerpflicht beginnt (§ 3 
Abs. 1).

(3)  Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so ist die Steuer an-
teilmäßig auf volle Monate zu berechnen.

§ 5 Festsetzung und Fälligkeit

(1)  Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder, wenn die Steuerpflicht erst während des Ka-
lenderjahres beginnt, für den Rest des Kalenderjahres durch Bescheid festgesetzt. Ein für 
das Kalenderjahr erlassener Bescheid gilt fort, solange sich die Steuerpflicht nach § 3, die 
Anzahl der Hunde oder der Steuersatz nach § 6 nicht ändern. 

(2)  Die Steuer ist mit dem Jahresbetrag am 01.07 eines jeden Jahres fällig. Entsteht die Steu-
erschuld gem. § 4 Abs. 2 Satz 2 erst nach diesem Fälligkeitszeitpunkt wird sie mit Bekannt-
gabe des Bescheides fällig, soweit nicht im Bescheid ein anderer Zeitpunkt bestimmt ist. 

§ 6 Steuersatz

(1) Die Steuer wird nach der Anzahl der gehaltenen Hunde bemessen. Sie beträgt jährlich:

 1. für jeden ordnungsgemäß gehaltenen Hund  72 Euro 
 2. für jeden nicht ordnungsgemäß gehaltenen Hund 150 Euro
 3. für jeden gefährlichen Hund 480 Euro
 4. für jeden nicht ordnungsgemäß gehaltenen gefährlichen Hund 558 Euro

  Soweit die Steuerpflicht nach § 3 Abs. 1 erst im Laufe des Kalenderjahres entsteht, beträgt 
die Steuer für jeden Monat der Steuerpflicht einen Zwölftel des Jahresbetrages. 

(2)  Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 8 gewährt wird, sind bei der Berechnung der 
Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. Bei Hunden, für die eine Steuerermäßigung nach § 
9 gewährt wird, richtet sich die Reihenfolge der Zuordnung nach dem Zeitpunkt der Ent-
stehung der Steuerpflicht (§ 3 Abs. 1). Ist die Steuerpflicht für mehrere von einem Halter 
gehaltene Hunde gleichzeitig entstanden, ist die Ermäßigung unbeschadet § 7 Abs. 4 in 
aufsteigender Reihenfolge ab dem ersten Hund zu gewähren.  

(3) Gefährliche Hunde im Sinne dieser Satzung sind 
 (1) Pitbull-Terrier
 (2) American Staffordshire-Terrier
 (3) Staffordshire-Bullterrier
 (4) Bullterrier sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit andere Hunden 

Amtliche Bekanntmachungen
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 (5)  gefährlich eingestufte Hunde anderer Rassen werden mit dem Steuersatz nach § 6 

Abs. 1 Nr. 3 bemessen

(4)  Nicht ordnungsgemäß ist die Hundehaltung, wenn der Hundehalter gegen strafrechtliche 
Bestimmungen oder innerhalb von sechs Monaten mehrfach gegen Bußgeldbestimmun-
gen verstoßen hat, die in direktem Zusammenhang mit der Hundehaltung oder Hunde-
führung stehen. Die Feststellung der nicht ordnungsgemäßen Hundehaltung im Einzelfall 
erfolgt durch die zuständige Sicherheitsbehörde. Soweit der Hundehalter über einen 
Zeitraum von zwei Jahren nicht gegen strafrechtliche Bestimmungen oder Bußgeldbestim-
mungen verstoßen hat, die im direktem Zusammenhang mit der Hundehaltung oder Hun-
deführung stehen, erfolgt die Besteuerung nach Abs. 1 Nr. 1 und 3. Die Zwei-Jahresfrist 
beginnt mit Ablauf des Monats, in dem die nicht ordnungsgemäße Haltung von der Sicher-
heitsbehörde festgestellt worden ist.  

§ 7 Allgemeine Voraussetzungen für Steuervergünstigungen

(1)  Die Gewährung von Steuervergünstigungen (Steuerbefreiungen nach § 8 oder Steuerer-
mäßigungen nach § 9) richten sich nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt des Entstehens 
der Steuerschuld (§ 4 Abs. 2). 

(2)  Steuervergünstigungen werden nur gewährt, wenn die Hunde, für welche die Vergünsti-
gung in Anspruch genommen werden soll 

 1.  ordnungsgemäß gehalten werden und der Hundehalter in den letzten zwei Jahren 
nichtgegen strafrechtliche Bestimmungen oder Bußgeldbestimmungen verstoßen hat, 
die im direkten Zusammenhang mit der Hundehaltung oder Hundeführung stehen.  
Der 2-Jahres-Zeitraum beginnt mit Ablauf des Monats, in dem die nicht ordnungsge-
mäße Hundehaltung von der zuständigen Sicherheitsbehörde festgestellt worden ist,

 2. für den angegebenen Verwendungszweck geeignet sind und 

 3.  eine gegebenenfalls geforderte Prüfung vor dem im Abs. 1 genannten Zeitpunkt mit 
Erfolg abgelegt haben 

(3)  Anträge auf Gewährung einer Steuervergünstigung sollen bis zum Ablauf eines Monats 
nach Bekanntgabe des Steuerbescheides bzw. unverzüglich nach Vorliegen der Vorausset-
zungen für die Steuervergünstigung gestellt werden. 

(4)  Bei Steuerermäßigungen nach § 9 kann jeder Ermäßigungsgrund nur für jeweils einen 
Hund des Steuerpflichtigen beansprucht werden.

(5)  Das Vorliegen der Voraussetzungen für die Vergünstigung ist jährlich bis zum 31.01. nach-
zuweisen. Das gilt nicht für Steuerbefreiungen nach § 8 Nr. 1. Die Gemeinde kann weitere 
Ausnahmen zulassen.  

(6) Steuervergünstigungen gelten nicht für Hunde gem. §6 Abs. 3.

§ 8 Steuerbefreiungen

Steuerbefreiung wird auf Antrag (§ 7 Abs. 3) gewährt für:

1.  Hunde, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, gehörloser oder sonst hilfloser 
Personen dienen, die einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „B“, „Bl“, 
„Gl“, „aG“ oder „H“ besitzen.

2.  Hütehunde in der erforderlichen Anzahl, welche ausschließlich für die Bewachung von 
Herden verwendet werden,

3.  erfolgreich geprüfte Jagdgebrauchshunde soweit der Einsatz des Hundes im Sinne von § 
2 Abs. 3 des Landesjagdgesetzes für Sachsen-Anhalt in der jeweils geltenden Fassung von 
der unteren Jagdbehörde bestätigt wurde. 

4.  erfolgreich geprüfte Sanitäts- und Rettungshunde von anerkannten Sanitäts- und Zivil-
schutzeinheiten. Dem Nachweis dienen das Prüfungszeugnis und eine aktuelle Bestäti-
gung der für den Katastrophenschutz zuständigen Behörde. 

5.  Hunde, die von ihrem Halter aus dem Tierheim erworben wurden. Die Steuerbefreiung 
wird für ein Jahr ab dem Erwerb gewährt. 

§ 9 Steuerermäßigung

Die Steuer wird auf Antrag um die Hälfte ermäßigt für das Halten eines Hundes,

1.  der der Bewachung von bewohnten Gebäuden dient, die vom nächsten bewohnten Ge-
bäude mehr als 200 m Luftlinie entfernt liegen,

2.  der der Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen dient, die vom nächsten bewohn-
ten Gebäude mehr als 200 m Luftlinie entfernt liegen.

3.  wenn der Steuerpflichtige Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe, Grundsicherung im 
Alter) oder SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) erhält. 

§ 10 Billigkeitsmaßnahmen

(1)  Die Gemeinde kann die Steuer, die für einen bestimmten Zeitraum geschuldet wird, ganz 
oder teilweise stunden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den 
Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet er-
scheint.

(2)  Ist die Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, kann die Gemeinde die für einen 
bestimmten Zeitraum geschuldete Steuer ganz oder teilweise erlassen.

(3)  Die Entscheidung über Billigkeitsmaßnahmen erfolgt auf Antrag des Steuerpflichtigen. Wer 
eine Billigkeitsmaßnahme beantragt, hat alle Tatsachen anzugeben, die hierfür erheblich 
sind.

§ 11 Meldepflicht

(1)  Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von 14 Tagen nach Entstehung 
der Steuerpflicht nach § 3 Abs. 1 bei der Gemeinde anzumelden. Bei der Anmeldung sind 
grundsätzlich anzugeben: 

 1. Geburtsdatum des Hundes,
 2. Geschlecht des Hundes,
 3. Identifizierungsnummer (Transpondernummer) des Hundes, 
 4. Datum der Aufnahme des Hundes in den Haushalt,
 5. Name und Anschrift des Hundehalters
 6. Nachweis einer Haftpflichtversicherung.

(2)  Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von 14 Tagen nach Beendigung der 
Hundehaltung (§ 3 Abs. 2) bei der Gemeinde abzumelden. Im Falle einer Veräußerung sind 
bei der Abmeldung Name und Anschrift des Erwerbers anzugeben.

(3)  Entfallen die Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung (§§ 8 und 9), ist der Hunde-
halter verpflichtet, der Gemeinde dies innerhalb von 14 Tagen nach Eintritt des Grundes 
für den Wegfall der Vergünstigung anzuzeigen.

(4)  Alle Hundes die nach dem 01. März 2009 geboren sind, müssen gemäß Verordnung 
zur Durchführung des Gesetzes zur Vorsorge gegen die von Hunde aus gehende Gefahr 
(GefHuVO) vom 27.02.2009 mit einem elektronisch lesbaren Mikrochip (Transponder) 
vom Tierarzt gekennzeichnet werden. Gleichzeitig haben die Hundehalter spätestens 3 
Monate nach der Geburt eine Haftpflichtversicherung über mindestens eine Million Euro 
für Personen- und Sachschäden sowie 50.000 € für sonstige Vermögensschäden abzu-
schließen, aufrecht zu erhalten und dies der Stadt Osterwieck innerhalb einer bestimmten 
Frist nachzuweisen.

(5)  Hundehalter sind verpflichtet, dem Beauftragten der Stadt Osterwieck auf Nachfrage über 
die in ihrem Haushalt gehaltenen Hunde und deren Alter wahrheitsgemäß Auskunft zu 
erteilen (§ 93 AO).

§ 12 Hundesteuermarken, Feststellung und Kontrolle der Hundehaltung

(1)  Für jeden Hund, dessen Haltung im Gemeindegebiet gem. § 11 Abs. 1 angemeldet wurde, 
wird eine Hundesteuermarke ausgegeben. Die Hundesteuermarke verbleibt im Eigentum 
der Gemeinde.

(2)  Bei Beschädigung oder Verlust der Hundesteuermarke wird dem Hundehalter eine neue 
Marke gegen Ersatz der Kosten ausgehändigt. Die beschädigte oder eine nach Verlust wie-
deraufgefundene Hundesteuermarke ist der Stadt unverzüglich zurückzugeben. Bei Ver-
lust oder Beschädigung ist dem Halter gegen eine Gebühr von 5,00 Euro eine Ersatzmarke 
auszuhändigen.    

(3) Die Hundesteuermarken bleiben für die Dauer der Haltung des Hundes gültig. 

(4)  Der Hundehalter oder Hundeführer hat den Hund außerhalb seiner Wohnung oder seines 
umfriedeten Grundbesitzes nur mit der ausgegebenen und gültigen Hundesteuermarke 
mit sich zu führen oder umherlaufen zu lassen. 

(5)  Der Hundehalter oder Hundeführer ist verpflichtet, die mitgeführte Hundesteuermarke 
einem Bediensteten der Gemeinde oder einem Polizeibeamten auf deren Verlangen vor-
zuzeigen. Kann die Steuermarke nicht vorgezeigt werden, hat sich der Hundehalter oder 
Hundeführer mindestens zu den der Meldepflicht nach § 11 Abs. 1 zu erhebenden Daten 
zu erklären. 

(6) Endet die Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige über die Beendigung der 
Hundehaltung innerhalb von 14 Tagen an die Gemeinde zurückzugeben.

§ 13 Ordnungswidrigkeiten

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig

 2.  entgegen § 11 Abs. 1 und 2 seinen Hund /seine Hunde nicht innerhalb von 14 Tagen an 
oder abmeldet,

 3.  entgegen § 11 Abs. 2 Satz 2 bei der Abmeldung nicht Name und Anschrift des Erwer-
bers angibt,

 4.  entgegen § 11 Abs. 3 den Wegfall von Steuervergünstigungsgründen nicht innerhalb 
von 14Tagen anzeigt,

  und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgabenvor-
teile zu erlangen (Abgabengefährdung), begeht eine Ordnungswidrigkeit nach § 16 Abs. 2 
Nr. 2 KAG-LSA. Sie kann nach § 16 Abs. 3 KAG LSA mit einer Geldbuße geahndet werden.

(2)  Wer vorsätzlich oder fahrlässig

 1.  entgegen § 12 Abs. 4 einen Hund außerhalb einer Wohnung oder eines umfriedeten 
Grundbesitzes ohne die an den Hundehalter ausgegebene und gültige Hundesteuer-
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Kreativ für den Klimaschutz

Osterwieck. Ina Hilbert, die
derzeit ein Klimaschutzkon-
zept für die Kommune er-
arbeitet, wollte so die Kinder
und Jugendlichen für das
Thema gewinnen und deren
Kreativität herausfordern.
Aus der Sekundarschule
„Thomas Mann“ Dardesheim
und dem Fallstein-Gymna-
sium Osterwieck gingen ins-
gesamt 170 Arbeiten ein.
Mit dem ersten Preis wurde
Jette Janeck ausgezeichnet.
Sie setzte auf die Verbindung
des Einheitsgemeinde-Wap-
pens mit lokalen Sehens-

170 Mädchen und Jungen aus weiterführenden Schulen haben sich an einem Logo-Wettbewerb beteiligt

würdigkeiten und Windrä-
dern. Das Logo der Zwölft-
klässlerin aus Osterwieck
wird später die Titelseite des
Klimaschutzkonzeptes zie-
ren. Rang zwei ging an Jo-

hanna Lüdecke. Die Acht-
klässlerin der Mannschule
wohnt auch in Dardesheim
und fand mit den Windrä-
dern im Logo ihr Motiv sozu-
sagen vor der Haustür. Den

dritten Preis bekam Raik
Schröder aus Hoppenstedt
zugesprochen, der ebenfalls
in der achten Klasse der Se-
kundarschule lernt.
Ein Sonderpreis ging anNay-

Schüler aller Altersgruppen
ausder StadtOsterwieckwa-
ren aufgerufen, an einem Lo-
go-Wettbewerb zum Thema
Klimaschutz in der Einheits-
gemeinde teilzunehmen.

la Schiecke aus Westerburg.
Die Achtklässlerin aus der
Sekundarschule hat ihrem
LogodieUmrisse einer Sand-
uhr gegeben, um darzustel-
len, dass nicht mehr viel Zeit
für wirksamen Klimaschutz
bleibt.
Arjen Binder aus Schauen
verband mit einfachen, kla-
ren Linien Bäume, Windrad
und Kirche. Der Fünftkläss-
ler aus dem Gymnasium er-
hielt dafür einen Sonder-
preis, und sein Logo soll
künftig in den Korrespon-
denzen der Klimaschutzma-
nagerin abgebildet werden.
Die Preisgelder des Energie-
beratungszentrums Oster-
wieck gingen an die Förder-
vereine des Gymnasiums
(300 Euro) und der Sekundar-
schule (200 Euro). mh

ILSEZEITUNG – NACHRICHTEN

marke mit sich führt oder umherlaufen lässt und entgegen § 12 Abs. 5 die mitgeführte 
Hundesteuermarke auf Verlangen nicht vorzeigt,

2. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 2 oder § 12 Abs. 7 die Hundesteuermarke/n nicht abgibt 
oder umtauscht

begeht eine Ordnungswidrigkeit nach § 8 Abs. 6 KVG LSA. Sie kann gem. § 8 Abs. 6 Satz 2 KVG 
LSA mit einer Geldbuße geahndet werden. 

§ 14 Übergangsvorschrift

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bei der Gemeinde bereits angemeldeten 
Hunde gelten als angemeldet im Sinne des § 11 Abs. 1.

§ 15 Sprachliche Gleichstellung

Personen- und funktionsbezogene Bezeichnungen dieser Satzung werden verallgemeinernd 
verwendet und beziehen sich auf alle Geschlechter. 

§ 16 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Hundesteuern in der Fassung vom 
01.01.2011 außer Kraft.

Osterwieck, 08.06.2024

Heinemann 
Bürgermeister

Entgeltregelung
für die Nutzung des Festplatzes „Anger“

Mit Beschluss Nr. des Stadtrates Osterwieck vom 30.05.2024 werden folgende Nutzungsent-
gelte in Abhängigkeit der Benutzung des Platzes erhoben:

Veranstaltungsart Entgelt pro Tag in Euro
Zirkus 50,00
Volksfeste 125,00

Veranstaltungsart Entgelt pro Tag in Euro
Schausteller 125,00
Spezialmärkte / Sondermärkte 250,00 / 500,00 

(bei Märkten mit Eintrittsgeldern)
Osterwiecker Vereine Kostenlos
Sonstiges 50,00 (Mindestbetrag)

Strom- und Wasserkosten sind im Entgelt nicht enthalten. Sie sind vom Nutzer entsprechend
des Verbrauches zu entrichten. Die Müllbeseitigung erfolgt durch den jeweiligen Nutzer.
Die Entgeltregelung tritt ab 01.06.2024 in Kraft.

Die Entgeltregelung vom 17.01.2002 tritt außer Kraft.

Osterwieck, 08.06.2024

Heinemann 
Bürgermeister

Die Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck gratuliert:

Mai 2024
02.05. Marie-Luise Brüchert in Hessen 90. Geburtstag
16.05. Elisabeth Witschel in Hessen 90. Geburtstag
27.05. Lucie Walter in Hessen 95. Geburtstag

30.05. Armin und Helga Franke in Hessen 65. Hochzeitstag

Juni 2024
03.06. Elvira Dietz in Zilly 90. Geburtstag
06.06. Irmgard Pfeiffer in Zilly 95. Geburtstag

Amtliche Bekanntmachungen 
der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck
Am Markt 11; 38835 Osterwieck, Telefon: 039421 7930
Verantwortlich: Dirk Heinemann – Bürgermeister

Von links: Jette Janeck, Johanna Lüddecke, Raik Schröder, Arjen Binder und Nayla Schiecke. Im Hintergrund
Klimaschutzmanagerin Ina Hilbert. An der Wandtafel sind weitere Schülerarbeiten zu sehen. Foto: Heinicke



16 Amtsblatt der Stadt Osterwieck

ILSEZEITUNG – NACHRICHTEN
LESERATTE

Isabell Allende
Der Wind kennt meinen
Namen
Wien, 1938. Samuel Adler ist
sechs Jahre alt, als sein Va-
ter und die Familie alles ver-
liert. In ihrer Verzweiflung
verschafft Samuels Mutter
ihrem Sohn einen Platz in
einem Kindertransport, aus
demvondenNazis besetzten
Österreich nach England. Sa-
muel macht sich allein auf
die Reise, außer einer Garni-
tur Wechselkleidung und
seiner Geige hat er bei sich
nichts. Die Last der Einsam-
keit und Ungewissheit wird
ihn ein Leben lang begleiten.
Arizona, 2019. Acht Jahr-
zehnte später steigen Anita

Díaz und ihre Mutter in den
Zug, um der Gewalt in El Sal-
vador zu entkommen und in
den Vereinigten Staaten Zu-
flucht zu finden. Doch ihre
Ankunft fällt mit der neuen
brutalen Einwanderungs-
politik zusammen: Die sie-
benjährige Anita wird an der
Grenze von ihrer Mutter ge-
trennt und landet in einem
Lager. Allein und verängs-
tigt, weit weg von allem, was
ihr vertraut ist, sucht sie Zu-
flucht in Azabahar, einerma-
gischenWelt, die nur in ihrer
Fantasie existiert. Wie soll
sie zurückfinden zur Mutter?
Isabel Allende hat eine ful-
minante historische Saga
geschrieben, die miteinan-
der verwobenen Geschich-
ten zweier junger Menschen,
die auf der Suche nach Fami-
lie und Heimat sind.

Für Kinder gibt viele Tonies
und Tonie-Boxen zum Aus-
leihen! Immer aktuell: Stif-
tung Warentest, ÖKO-Test,
Finanztest.
Öffnungszeiten der Stadtbi-
bliothek im Bunten Hof:
Mo 13-18 Uhr, Fr 13 -16 Uhr

Stereoact kommt zum
Dorffestival in Bühne
Bühne. 2024 ist ein Jahr der
Ortsjubiläen. Osterwieck
wird 1050 Jahre, Osterode
888 Jahre – und Bühne feiert
800 Jahre.
Aus diesem Anlass findet
das Dorffestival „Schlager
amFallstein“ am Sonnabend,
17. August, auf dem Sport-
platz in Bühne statt. Der Kar-
tenvorverkauf ist nach An-
gaben der Organisatoren be-
reits sehr gut angelaufen.
Schlager-Headliner ist
Stereoact mit Newcomerin
Lena-Marie Engel. Zusätz-
lich wird es eine Party-
Schlager-Band geben, einen
Moderator und ein weiteres
DJ-Team.
Stereoact ist ein deutsches
DJ- und Musikproduzenten-
Duo im Bereich Dance und
Partyschlager aus dem Erz-

Ein Abend voller Schlager am Fallstein

gebirge. In nur 20 Monaten
haben sie drei Top-10-Alben
produziert. Sie entdeckten
übrigens einst Kerstin Ott
undmachten aus ihrem Titel
„Die immer lacht“ den erfolg-
reichsten deutschsprachi-
gen Titel des Jahres 2016.
„Schlager am Fallstein“ ist
eine musikalische Reise vol-
ler Hits zwischen Deep
House und elektrifizierten
Pop- und Schlagermelodien.
Tickets gibt es in Osterwieck
in der Aral-Tankstelle, bei
Little Diner und Brittas Haar-
werk, online bei Biberticket
und Eventim.
Geplant ist vorab ein fami-
lienfreundlicher Nachmittag
mit kleinem Programm. Die
große Party steigt ab 18 Uhr
und hält noch einige Überra-
schungen bereit. mh

Harzkreis. Die Richtlinie zur
Förderung von öffentlich zu-
gänglichen Kinderspielplät-
zen in Gemeinden im Land-
kreis Harz ist „meine Lieb-
lingsrichtline“, daraus macht
Landrat Thomas Balcerow-
ski keinen Hehl. Allein im
Vorjahr wurde in Derenburg,
Altenbrak, Meisdorf, Wed-
derstedt, Hedersleben, Radis-
leben, Badeborn und weite-
ren zehn Orten der Neubau
oder die Modernisierung von
Spielplätzenmit 182.500Euro
unterstützt.
Das Programm soll fortge-
setzt werden, nun ausge-
dehnt auf Bolzplätze. Ab so-
fort werden auch diese in Or-
ten bis 2500 Einwohnern ge-
fördert. Das hat der Kreistag
auf seiner letzten Sitzung am
Ende der aktuellen Legisla-
tur beschlossen. Damit ist
der Weg frei, dass Gemein-
den auch für die Errichtung
oder die Instandsetzung von
Bolzplätzen Fördermittel be-
antragen können. Die Höhe
der Zuwendung beträgt 50
Prozent der zuwendungsfä-
higen Ausgaben; sie ist auf
20.000 Euro je Kinderspiel-
oder Bolzplatz begrenzt.
Auch gemeinnützige Förder-
vereine können jetzt die An-
träge stellen, hebt Balcerow-
ski hervor. HabendochSchu-
len, Kindergärten, Sportver-
eine oder Feuerwehren oft
Fördervereine, die die Be-
treuung von Kindern und Ju-
gendlichen in der Freizeit
unterstützen. pm

TIPPS AUS DER BIBLIOTHEK

Landkreis fördert
Bolzplätze

Stereoact, das sind Sebastian Seidel und Rico Einenkel. Foto: Kayef

SASCHA NEUHÄUSER
STADTRAT OSTERWIECK

STEPHANIE MÜLLER
STADTRAT OSTERWIECK

OLAF CHROST
STADTRAT OSTERWIECK

DIETER GÖRS
STADTRAT OSTERWIECK

Am 9. Juni alle Stimmen SPD!
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Finanzbuchhaltung und laufende Lohn- und Gehaltsabrechnung
Hauptstraße 40 – 38835 Zilly 

Tel. 03 94 58/ 86 55 14 ● Lange-buchhaltung@gmx.de

Wir kaufen
Wohnmobile + Wohnwagen

 

www.wm-aw.de

kostenlos und unverbindlich
ein Angebot anfordern
 03944 - 36160

Inh. Kerstin Boike | Bestattungsfachkraft

Marienhöfer Str. 2, 38871 Ilsenburg 
www.bestattungshaus-an-der-ilse.de
info@bestattungshaus-an-der-ilse.de

  039452 - 80 33 23 
 0162 - 92 86 761

... begleitend an Ihrer Seite.

Wir sind da, wenn Sie uns brauchen.

biber ticket -
rein ins Erlebnis.

http://www.bestattungshaus-an-der-ilse.de
mailto:info@bestattungshaus-an-der-ilse.de
http://www.wm-aw.de
mailto:Lange-buchhaltung@gmx.de

